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2 In Kürze

Vorbemerkungen zu den 
Abstimmungs vorlagen aus dem 
Entlastungs programm 2014

Ab dem Jahr 2010 genügten die 
jährlichen Einnahmen des Kantons 
nicht mehr, um die laufenden Aus
gaben zu decken. Ein erstes Spar
pro gramm (ESH3) führte wohl zu 
Einsparungen von knapp 20 Mio. 
Franken. Im zusätzlich verschlech
terten Finanzumfeld reichten diese 
Einsparungen aber zur Sanierung 
nicht aus. Es entstand ein strukturel
les Defizit von 40 Mio. Franken pro 
Jahr. Die Schulden des Kantons be
laufen sich per Ende 2015 auf 140 
Mio. Franken.

Nach Artikel 97 der Kantonsverfas
sung muss der Kantonshaushalt 
mittelfristig ausgeglichen sein. Des
halb unterbreitete der Regie rungs rat 
dem Kantonsrat im September 2014 
die Vorlage Entlastungsprogramm 
2014 (EP2014). Das Programm um
fasste 122 Entlastungsmassnahmen. 
Viele der Entlastungsmassnahmen 
sind zwischenzeitlich beschlossen 
und werden umgesetzt. Die Zwi
schenbilanz zeigt aber mit aller 
Deutlichkeit, dass das Entlastungs
ziel noch nicht erreicht ist. Der Kan
tonshaushalt wird erst um 22 Mio. 
Franken entlastet, womit das struk
turelle Defizit nur gut zur Hälfte be
hoben ist.

Bei den vorliegenden Abstimmungen 
geht es um weitere Entlastungen im 
Umfang von 5.2 Mio. Franken beim 
Kanton und von 6.1 Mio. Franken 
bei den Gemeinden. Der Löwen
anteil betrifft die Revision des Kran
kenversicherungsgesetzes zur Neu
regelung der Prämienver billigung 
sowie die Änderungen des Steuer
gesetzes.
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1.  Entlastungsbedarf

Nach Artikel 97 der Kantonsverfas
sung muss der Kantonshaushalt 
mittelfristig ausgeglichen sein. 

Bis ins Jahr 2009 war der Kantons
haushalt ausgeglichen. Die Finanzen 
des Kantons haben sich erfreulich 
entwickelt. Der Kanton konnte 
Schul den abbauen, Eigenkapital 
auf bauen und die Steuerzahler in 
den Jahren 2001 bis 2009 um 75.6 
Mio. Franken entlasten. Von diesen 
Steuerentlastungen profitierten die 
natürlichen Personen, insbesondere 
die Familien, in der Grössenordnung 
von 52 Mio. Franken. Auch bei der 
Schaffung zusätzlicher Leistungen 
für die Bevölkerung sowie bei der 
Aufgaben und Finanzierungsüber
nahme gegenüber den Gemeinden 
zeigte sich der Kanton in diesen 
Jahren grosszügig.

Ab 2010 genügten die jährlichen 
Ein nahmen des Kantons nicht mehr, 
um die laufenden Ausgaben zu de
cken. Die Staatsrechnungen schlos
sen mit Fehlbeträgen ab, es muss
ten Darlehen aufgenommen werden. 
Ein erstes Sparprogramm (ESH3) 
führte wohl zu Einsparungen von 
knapp 20 Mio. Franken, diese reich
ten aber nicht aus, um den Kanton 

im zusätzlich verschlechterten 
Finanzumfeld zu sanieren. Im Jahr 
2013 zeigten die Finanzaussichten 
deutlich, dass das strukturelle Defizit 
ohne Gegenmassnahmen pro Jahr 
jeweils rund 40 Mio. Franken betra
gen wird. 40 Mio. Franken entspre
chen gut 16 Steuerprozent oder 
rund sechs Prozent der jährlichen 
Ausgaben. 

Zur schlechten Finanzlage trugen 
ausgabenseitig demografiebedingte 
Mehrkosten in Millionenhöhen in den 
Bereichen Bildung, Gesundheit und 
Soziale Wohlfahrt bei. Zugleich gin
gen die Einnahmen zurück. Redu
zier te Erträge des Kantons aus der 
AXPOBeteiligung und von der 
Schweizerischen Nationalbank, der 
Rückgang des Kantonsanteils an 
der direkten Bundessteuer sowie der 
Wechsel des Kantons im interkanto
nalen Finanzausgleich vom Nehmer 
zum Geberkanton führten zu Ein
nahmeausfällen.

Im September 2013 beschloss der 
Regierungsrat, den Kantonshaushalt 
bis ins Jahr 2017 im Umfang von 
mindestens 40 Mio. Franken pro 
Jahr zu entlasten. Die BAK Basel 
Economics AG (BAK Basel) erstellte 
als Grundlage eine systematische 
Leistungsanalyse. Sämtliche Auf
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wendungen pro Aufgabenbereich 
des Kantons und seiner Gemeinden 
im Jahr 2011 wurden einem inter
kantonalen Vergleich unterzogen. Im 
Ergebnis lag der Kanton Schaffhau
sen mit seinen Gemeinden bei den 
beeinflussbaren Kosten 44 Mio. 
Fran ken über dem schweizerischen 
Durchschnitt und sogar 89 Mio. 
Franken über dem Durchschnitt der 
Kantone mit vergleichbarer Struktur.

2.  Vorlage Entlastungsprogramm 
2014 (EP2014)

Um den Kantonshaushalt nachhaltig 
in die schwarzen Zahlen zu führen, 
unterbreitete der Regierungsrat dem 
Kantonsrat im September 2014 die 
Vorlage Entlastungsprogramm 2014 
(EP2014). Das Programm umfasste 
122 Entlastungsmassnahmen. 100 
Massnahmen lagen in der Zustän
dig keit des Regierungsrats, 22 in der 
des Kantonsrats. 

Zum grossen Teil fielen die Mass
nah men in jenen Aufgabenfeldern 
an, in denen die Studie von BAK 
Basel zeigte, dass der Kanton 
Schaffhausen vergleichsweise zu 
hohe Aufwendungen ausweist und 
diese überproportional gestiegen 
sind. Geplant war, drei Viertel der 
Entlastungen durch Effizienzsteige
rung und Leistungsabbau (entlasten
de Massnahmen) zu erzielen, ein 
Viertel durch steuerliche Mehrein
nah men. Bei vollständiger und frist
gemässer Umsetzung der Vorlage 
EP2014 wären der Kanton und die 
Gemeinden zusammen ab dem Jahr 
2018 jährlich um 49.1 Mio. Franken 
entlastet worden. 

Zugunsten des Kantons war eine 
Kompensation der kommunalen 
Entlastungen im Umfang von 11.9 
Mio. Franken vorgesehen (Steuer
fussabtausch). Bei entsprechender 
Umsetzung hätte die Entlastung des 
Kantonshaushalts im Jahr 2018 

Vorgesehene Entlastungen Kanton und Gemeinden 2018 inkl. Kompensation 
(in Mio. Franken)  

 

  

Massnahmen 
Regierungsrat 
entlastend 

Massnahmen 
Kantonsrat 
entlastend 

Massnahmen 
Kantonsrat 
steuerlich 

Massnahmen 
TOTAL 

Kompensation Gesamtentlastung 

Kanton 18.9 9.8 6.5 35.2 11.9 47.1 

Gemeinden 1.2 7.1 5.6 13.9 -11.9 2.0 

zusammen 20.1 16.9 12.1 49.1 - 49.1 
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47.1 Mio. Franken, die der Gemein
den 2 Mio. Franken betragen. Diese 
Kompensation wurde vom Kantons
rat jedoch abgelehnt.

3.  Zwischenbilanz zur Umsetzung 
der Massnahmen der Vorlage 
EP2014

Das in der Vorlage EP2014 vorgese
hene finale Entlastungsvolumen von 
insgesamt 49.1 Mio. Franken res
pektive 47.1 Mio. Franken für den 
Kanton ist zwischenzeitlich deutlich 
unter die Zielvorgabe gesunken. Das 
strukturelle Defizit kann nicht voll
ständig behoben werden. Dies hat 
mehrere Ursachen.

Beinahe auf Kurs sind die Mass nah
men in der Zuständigkeit des Regie
rungsrats. Sie werden zu 90 Prozent 
realisiert. Bei den Massnahmen in 
der Zuständigkeit des Kantonsrats 
bewirkten einerseits Änderungen 
und Ablehnungen eine erhebliche 
Reduktion des Entlastungs volu
mens. Anderseits können diverse 
Massnahmen nur verzögert umge
setzt werden.

Dem obligatorischen Referendum 
unterstehen: 
•	 Neuregelung der Prämienver billi

gung (Revision des Krankenver
sicherungsgesetzes) 

•	 Senkung Divisor Ehepaarsplitting 
(Revision des Gesetzes über die 
direkten Steuern)

•	 Anpassung Besteuerung Kapital
abfindungen (Revision des Geset
zes über die direkten Steuern)

•	 Revision Altersbetreuungs und 
Pflegegesetz

•	 Kostenpflicht der Freifächer an 
der Kantonsschule (Revision 
Schulgesetz)

Im Jahr 2018 wird der Kanton nach 
aktuellem Stand um 21.3 Mio. Fran
ken entlastet, ab dem Jahr 2019 um 
22.0 Mio. Franken. Damit ist erst gut 
die Hälfte des strukturellen Defizits 
behoben. Wenn alle zur Abstimmung 
unterbreiteten Gesetzesrevisionen 
gutgeheissen werden, wird der Kan
ton um 26.5 Mio. Franken entlastet 
werden. Ab dem Jahr 2019 ist eine 
Entlastung von maximal 31.2 Mio. 
Franken denkbar; sie setzt zusätzli
che Einsparungen im Schulbereich 
voraus. Die konkreten Vorlagen des 
Regierungsrats an den Kantonsrat 
müssen aber noch ausgearbeitet 
werden, sodass mit der Umsetzung 
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nicht vor dem Jahr 2019 gerechnet 
werden kann.

Bei den Gemeinden fallen die Ent
lastungen bei Zustimmung zu den 
vorgesehenen Gesetzesrevisionen 
gegenüber der Vorlage EP2014 et
was grosszügiger aus.

4.  Finanzielle Situation des 
Kantons heute

Ein nachhaltig ausgeglichener Kan
tonshaushalt verlangt trotz der 
schwarzen Null der Rechnung 2015 
die konsequente Umsetzung der 
verbleibenden Massnahmen der 
Vorlage EP2014. Die Schulden von 
aktuell 140 Mio. Franken müssen 
abgebaut werden können. Zudem ist 
das strukturelle Defizit von 40 Mio. 
Franken aktuell erst gut zur Hälfte 
behoben. 

Vorgesehene Entlastungen Kanton und Gemeinden im Vergleich 
(in Mio. Franken) 
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Erstmals seit dem Jahr 2009 fiel mit 
der Staatsrechnung 2015 wieder ein 
Jahresabschluss des Kantons leicht 
positiv aus. Der Finanzierungsüber
schuss betrug aber nicht viel, nur 
0.5 Mio. Franken.

Die Massnahmen der Vorlage 
EP2014 hatten kaum Einfluss auf 
das positive Ergebnis, sie zeigen 
grösstenteils frühestens ab dem 
Jahr 2016 erste Wirkungen. Zurück
zuführen ist das positive Ergebnis 
auf volatile Faktoren auf der Ertrags
seite: ausserordentliche Gewinnaus
schüttung der Schweizerischen 
Nationalbank sowie ein Anstieg 
beim Steuerertrag der juristischen 
Personen, beim Kantonsanteil an 
der Direkten Bundessteuer und beim 
Anteil an der Eidgenössischen 
Verrechnungssteuer. 

Wie sich die Steuer(mehr)einnahmen 
fortan entwickeln werden, ist vor 
dem Hintergrund der Unsicherheiten 
der wirtschaftlichen Entwicklung und 
der Unternehmenssteuerreform III 
des Bundes äusserst ungewiss. 
Auch wird der Frankenschock vom 
15. Januar 2015 erst ab der Rech
nung 2016 spürbar sein. Einbrüche 
auf der Ertragsseite oder ein weite
rer überdurchschnittlicher Anstieg 
von grösseren Transferbeiträgen 

kön nen rasch wieder zu einem ne
gativen Rechnungsabschluss füh
ren. Die Finanzplanung 2016 bis 
2019 zeigt mit aller Deutlichkeit, 
dass die Bereiche Bildung, Gesund
heit und Soziale Wohlfahrt den 
Staats haus halt nach wie vor stark 
be lasten. 80 Prozent des gesamten 
Nettoauf wands kommt Aufgaben fel 
dern in diesen Aufgabenbereichen 
zu.

5.  Entlastungsvolumen des 
Abstimmungspakets zur 
Vorlage EP2014

Die fünf der Volksabstimmung unter
stehenden Massnahmen der Vorlage 
EP2014 (Revision des Krankenver
sicherungsgesetzes, Senkung Divi
sor Ehepaarsplitting, Anpassung 
Besteuerung Kapitalabfindungen, 
Revision Altersbetreuungs und 
Pflegegesetz und Kostenpflicht der 
Freifächer an der Kantonsschule) 
haben ein Entlastungsvolumen von 
11.3 Mio. Franken. Zu zwei Drittel 
sind diese Entlastungen Folge von 
Leistungskürzungen und Effizienz
steigerungen, zu einem Drittel basie
ren sie auf steuerlichen Mehrein
nahmen.
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Im Umfang von 6.1 Mio. Franken fal
len die Entlastungen bei allen Ge
meinden zusammen an, im Umfang 
von 5.2 Mio. Franken beim Kanton. 

Das Entlastungsvolumen des Ab
stimmungspakets von 11.3 Mio. 
Fran ken entspricht fünf Steuer fuss
prozent, zwei beim Kanton und 
knapp drei Steuerfussprozent im 
Mittel bei den Gemeinden.

Entlastungsvolumen der Abstimmungen Kanton und Gemeinden 2018
 

 

 
  

Kanton 
(in Mio. Fr.) 

Gemeinden 
(in Mio. Fr.) 

Alternative 
 

Revision 
Krankenversicherungsgesetz Aufwandsenkung 2.4 4.2 3 Steuerfussprozent 
Senkung Divisor  
Ehepaarsplitting Mehreinnahmen 1.3 1.1 1 Steuerfussprozent 
Anpassung Besteuerung  
Kapitalabfindungen Mehreinnahmen 0.9 0.8 2/3 Steuerfussprozent 
Revision Altersbetreuungs- 
und Pflegegesetz Aufwandsenkung 0.3     
Kostenpflicht der Freifächer 
an der Kantonsschule Aufwandsenkung 0.3     

Gesamtentlastung   5.2 6.1 5 Steuerfussprozent  
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Totalrevision des Kranken-
versicherungs gesetzes
(Reduktion der Prämienverbilligung / Abschaffung Liste 
säumiger Prämienzahler)

Im Jahr 2015 wurden 31 Prozent der 
Schaffhauser Kantonseinwohnerin
nen und einwohner mit Beiträgen 
zur Verbilligung der Krankenver
siche rungsprämien unterstützt. Die 
Summe der Beiträge belief sich auf 
45.8 Mio. Franken. Davon wurden 
rund 24.4 Mio. Franken durch den 
Bund finanziert. Knapp 14.6 Mio. 
Franken entfielen auf die Gemeinden 
und gut 7.8 Mio. auf den Kanton, 
was durchschnittlich 6.5 Steuerpro
zent bei den Gemeinden und rund 
3.5 Steuerprozent beim Kanton ent
spricht.

Mit der heutigen Beitragsregelung 
gehört Schaffhausen bei der Prä
mienverbilligung zu den grosszü
gigsten Kantonen der deutschspra
chigen Schweiz. Bei einer Weiter
führung der bisherigen Berech
nungs systems würden die Beiträge 
in den kommenden Jahren prozen
tual deutlich schneller wachsen als 
die Prämien und die darauf abge
stützten Bundesbeiträge.

Mit der vorgelegten Revision des 
kantonalen Krankenversicherungs
gesetzes soll die Prämienverbilligung 
in Zukunft so gesteuert werden, 

dass die Beiträge von Kanton und 
Gemeinden zusammen rund 80 Pro
z ent der Bundesbeiträge ausma
chen. Der Zielwert liegt auf dem glei
chen Niveau wie im Nachbar kan ton 
Zürich und weiterhin deutlich über 
den Referenzwerten der meisten an
deren Deutschschweizer Kantone. 

Die Beiträge des Bundes werden 
jährlich an die Kostenentwicklung in 
der Krankenversicherung angepasst. 
Durch die Koppelung der Kantons 
und Gemeindebeiträge an die Bun
desbeiträge wird sichergestellt, dass 
auch die Kantons und Gemeinde
beiträge und die ausbezahlte Ge
samtsumme jährlich im Gleichschritt 
mit der Kostenentwicklung erhöht 
werden. 

Im Weiteren ist vorgesehen, auf die 
weitere Führung einer Liste säumi
ger Prämienzahler, die zu Einschrän
kun gen bei den Zahlungspflichten 
der Versicherer führt, zu verzichten. 
Die Erfahrungen haben gezeigt, 
dass dem Verwaltungsaufwand, der 
mit der Führung der Liste verbunden 
ist, keine reellen Einsparungen ge
genüberstehen. 
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Im Jahr 2018 wird die Gesetzes re
vision beim Kanton und bei den 
Gemein den zusammen Einsparun
gen in der Höhe von 6.5 Mio. Fran
ken bewirken, was knapp 3 Steuer
prozent entspricht. In den Folge
jahren wird das Wachstum der Bei
träge bei angenommenen Prämien
steigerungen um 2.5 Prozent pro 
Jahr um weitere 0.8 Mio. Franken 
pro Jahr reduziert.

In der Schlussabstimmung hat der 
Kantonsrat der bereinigten Ge
setzes vorlage mit 35 : 20 Stimmen 
zugestimmt. Regierungsrat und 
Kantonsrat empfehlen Ihnen, sehr 
geehrte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, der Revision des 
Krankenversicherungsgesetzes zu
zustimmen.

In Kürze
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1.  Ausgangslage

a)  Gesetzliche Grundlagen

Gemäss Art. 65 des Bundesge set
zes über die Krankenversicherung 
(KVG) sind die Kantone verpflichtet, 
Versicherten in bescheidenen wirt
schaftlichen Verhältnissen Beiträge 
zur individuellen Prämienverbilligung 
(IPV) zu gewähren. Die Prämien von 
Kindern und jungen Erwachsenen in 
Ausbildung für untere und mittlere 
Einkommen müssen um mindestens 
50 Prozent verbilligt werden. 

Der Bund beteiligt sich mit Beiträgen 
in der aktuellen Höhe von rund 
300 Franken pro Kopf der Bevölke
rung (Stand 2016) an den Kosten 
der Prämienverbilligung. Die Summe 
der Bundesbeiträge entspricht 
7.5 Prozent der landesweiten Brutto
Kosten der Krankenversicherung 
und wird jährlich der effektiven Kos
tenentwicklung angepasst. 

Bei der konkreten Ausgestaltung der 
Prämienverbilligung lässt das Bun
des recht den Kantonen grosse Ge
staltungsspielräume offen. Im Kan
ton Schaffhausen ist die Umsetzung 
dreistufig geregelt. Im kantonalen 
Krankenversicherungsgesetz vom 
19. Dezember 1994 sind nur wenige 

Kernaussagen festgehalten. Die 
Einzelheiten sind in einem Dekret, 
das in der abschliessenden Zustän
digkeit des Kantonsrats liegt, und in 
der zugehörigen Vollzugsverordnung 
des Regierungsrats geregelt. Mit 
Blick auf die Prämienverbilligung 
sind auf Gesetzesstufe (Art. 2)  le
diglich die folgenden Eckwerte fest
gelegt:
•	 Ein Anspruch auf Prämienver billi

gung kann geltend gemacht wer
den, wenn die anrechenbaren 
Prämien der obligatorischen 
Krankenversicherung 15 Prozent 
des anrechenbaren Einkommens 
übersteigen.

•	 Die nach Abzug der Bundesbei
trä ge verbleibenden Kosten wer
den zu 65 Prozent durch die 
Gemeinden entsprechend ihrer 
Einwohnerzahl und zu 35 Prozent 
vom Kanton getragen.

Der Grenzwert 15 Prozent des anre
chenbaren Einkommens für den An
spruch auf Prämienverbilligung wur
de aufgrund einer Volksinitiative ins 
Gesetz aufgenommen, die in einer 
Volksabstimmung vom November 
2012 mit einer Mehrheit von 53 Pro
zent angenommen wurde. Das Ziel 
der Initiative bestand darin, eine 
Kürzung der Prämienverbilligungs
beiträge, die vom Kantonsrat im 
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Herbst 2011 beschlossen worden 
war, zu korrigieren. Zur konkreten 
Umsetzung der Volksinitiative muss
te der Kantonsrat zusätzlich auch 
Anpassungen am Dekret vorneh
men. Mit der aktuellen Revision ist 
vorgesehen, die bisherige Trennung 
Gesetz – Dekret aufzuheben und 
beide Erlasse in einem neuen Ge
setz zusammenzuführen. 

b)  Begünstigte Personen und 
Vertei lung der Prämienver
billigung 2015

Im Jahr 2015 wurden im Kanton 
Schaffhausen insgesamt 45.8 Mio. 
Franken für die Verbilligung von 
Kran kenversicherungsprämien ein
gesetzt. Davon profitierten 24'436 
Per sonen, was rund 31 Pro zent der 
Kantonsbevölkerung entspricht. In 
Bezug auf die Verteilung der Alters
gruppen zeigten sich dabei folgende 
Schwerpunkte (siehe Tabelle unten):

Zahlenmässig ist der Anteil der 
Prämienverbilligungsbezüger vor al
lem bei den Familien mit Kindern 
und bei den jungen Erwachsenen in 
Ausbildung relativ gross. Bei den 
älteren Personen ist der Bezüger
Anteil dagegen deutlich kleiner.

In Bezug auf die Verteilung der 
Beiträge auf die verschiedenen 
Haushaltstypen zeigt sich das fol
gende Bild (siehe Tabelle auf der 
nächsten Seite oben):

Bei den alleinstehenden Personen 
handelt es sich vorwiegend um jun
ge Personen in Ausbildung sowie 
um Rentenbezüger mit Anspruch auf 
Ergänzungsleistungen, bei denen 
sehr namhafte Teile der Kranken
kassenprämien oder gar die vollen 
Prämien über die Prämienverbilli
gung finanziert werden. Bei den grö
sseren Haushalten machen die Prä
mienverbilligungen dagegen in einer 

Zur Sache

Altersgruppe 

Beitrags- 
berechtigte  
Personen 

Anteil an der 
Bevölkerung ca. 

Beitrags- 
berechtigte in % 

 0  - 18 Jahre 

 19  - 25  Jahre 

 26  - 50  Jahre 

 51  - 65  Jahre 

 über  65 Jahre 

5'793  

3'527  

8'364  

3'425  

3'327  

14'200 

6'700 

26'700 

16'700 

15'200 

41 

53 

31 

21 

22 

Total Personen 24'436  79'400 31 
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überwiegenden Mehrzahl der Fälle 
nur einen relativ kleinen Teil der be
zahlten Prämien aus.

c) Vergleich mit anderen Kantonen

Die Prämienverbilligung ist in den 
einzelnen Kantonen und Landes tei
len sehr unterschiedlich ausgestal
tet. Die Differenzen hängen unter 
anderem mit dem unterschiedlichen 
Niveau der Krankenkassenprämien, 
den unterschiedlichen sozialpoliti
schen Traditionen und nicht zuletzt 
auch mit dem unterschiedlichen fi
nanzpolitischen Spielraum der Kan
tone zusammen. 

Im Jahr 2014 wurden im Landes
mittel knapp 500 Franken pro Kopf 
der Bevölkerung für die Prämien ver
billigung ausbezahlt. Deutlich über 
dem Mittelwert lagen dabei die Kan
tone Basel Stadt und Tessin sowie 
die Kantone der Westschweiz. In 

den Kantonen Zürich, Freiburg, 
Schaffhausen und Appenzell Aus
serrhoden lagen die Beiträge relativ 
nahe am Landesmittel (+/ 10 Pro
zent). In den übrigen Kantonen der 
Nordwest, Zentral und Ostschweiz 
wurden deutlich tiefere Summen 
eingesetzt. 

Unter Mitberücksichtigung des Um
standes, dass sich der Bund in allen 
Kantonen mit einheitlichen Grund
pau schalen pro Kopf der Bevölke
rung an der Prämienverbilligung be
teiligt, resultieren für die verbleiben
de NettoBelastung der Kantone 
und Gemeinden sehr beträchtliche 
Differenzen. Für das Jahr 2014 zeigt 
sich das folgende Bild (siehe Tabelle 
auf der nächsten Seite oben):

Die Übersicht zeigt, dass Schaffhau
sen bei den Beiträgen zur Prämien
verbilligung zur Spitzengruppe der 
deutschschweizerischen Kantone 

Beitragshöhe in Fr. 
alleinstehende 

Personen 
Zweipersonen-

haushalte 
grössere 

Haushalte 

 0  bis 600 

 601 bis  1'200 

 1'201  bis 2'400 

 2'401  bis 3'600 

 3'601  bis 4'800 

 4'801  bis 6'000 

  über 6'000 

609 

671 

2'870 

1'568 

1'010 

2'140 

- 

234 

253 

411 

499 

237 

286 

435 

220 

252 

528 

476 

456 

283 

634 

Total Haushalte 8'868 2'355 2'849 
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gehört. Zu beachten ist dabei insbe
sondere, dass sich unter den Kan
tonen mit deutlich tieferen Beiträgen 
nicht nur Kantone mit relativ tiefen 
Krankenkassenprämien finden, son
dern auch Kantone mit ähnlichem 
(Aargau, Solothurn, St. Gallen) oder 
gar deutlich höherem Prämienniveau 
(Baselland).

d)  Entwicklung in den zurück
liegenden Jahren

Die ausbezahlten Beiträge zur 
Prämienverbilligung im Kanton 
Schaffhausen haben sich in den ver
gangenen Jahren wie folgt entwi
ckelt (siehe Tabelle unten):

Zur Sache

Kantone 
Beiträge IPV 2014,  
Fr. pro Einwohner 
 (inkl. Anteil Bund) 

Anteil Kanton / Gemeinden 
 Fr. pro Einwohner 
(ohne Anteil Bund) 

BS, TI über 650 über 370 

VD, VS, NE, GE, JU 550 - 650 270 - 370 

ZH, OW, FR, AR, SH 450 - 550 170 - 270 

ZG, SO, GR, AG, TG 400 - 450 120 - 170 

LU, UR, SZ, BL 350 - 400 70 - 120 

NW, GL, AI, SG unter 350 unter 70 

 

 
Beiträge  

Total  
(Mio. Fr.) 

Anteil  
Bund 

(Mio. Fr.) 

Anteil Kanton + 
Gemeinden 

(Mio. Fr.) 

Kanton +  
Gemeinden,  

% Bund 

2009 36.0 18.0 18.0 100 % 

2010 41.4 19.6 21.8 112 % 

2011 49.0 21.0 28.0 133 % 

2012 41.8 21.3 20.5 96 % 

2013 39.0 21.6 17.4 81 % 

2014 41.6 22.2 19.4 87 % 

2015 45.8 23.4 22.4 96 % 

2016 (Budget) 49.3 24.4 24.9 102 % 
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Nachdem die Beiträge zur Prämien
verbilligung und die daraus resultie
rende Belastung von Kanton und 
Gemeinden in den Jahren 2009 bis 
2011 rasant angestiegen waren, 
wurde durch die Dekretsrevision 
2011 in den Jahren 2012 und 2013 
eine markante Korrektur realisiert. 
Aufgrund der neuerlichen Dekrets
revision 2013, mit der die angenom
mene Volksinitiative umgesetzt wur
de, steigen die Beiträge seit 2014 
nun wieder stetig an. 

Besonders bemerkenswert ist dabei 
insbesondere der Umstand, dass 
die Beiträge von Kanton und Ge
mein den aufgrund der geltenden ge
setzlichen Berechnungsmethoden 
deutlich stärker anwachsen als die 
Prämien und die Beiträge des Bun
des (siehe Tabelle unten):

Der Umstand, dass die Beiträge zur 
Prämienverbilligung prozentual 
schneller anwachsen als die Prä
mien und die Bundesbeiträge, ist 
darauf zurückzuführen, dass die 

jährlichen Prämienaufschläge bei 
allen Personen, die Anspruch auf 
Prämienverbilligung haben, aufgrund 
der geltenden Schaffhauser Rege
lung zu 100 Prozent über die Prä
mienverbilligung finanziert werden. 
Die NettoPrämien, die von den 
Betroffenen selbst finanziert werden 
müssen, bleiben auf dem Niveau 
von 15 Prozent des anrechenbaren 
Einkommens eingefroren, während 
der Anteil der Prämienverbilligung 
an der BruttoPrämie Jahr für Jahr 
überproportional steigt.

2.  Ziele der Gesetzesrevision

a)  Wachstumsbegrenzung der 
Beiträge zur Prämienverbilligung

Mit dem neuen Gesetz soll die Prä
mienverbilligung künftig so gesteu
ert werden, dass die finanziellen Bei
träge des Kantons und der Gemein
den zusammen auf der Höhe von 
80 Prozent der Bundesbeiträge sta
bilisiert werden können. Die Bundes

 

 
Anstieg  
Prämien 

Beiträge  
Bund 

ausbezahlte 
Beiträge total 

Kanton + 
Gemeinden 

2013 - 2014 + 2.3 % + 3.0 % + 6.6 % + 11.0 % 

2014 - 2015 + 4.1 % + 5.3 % + 10.2 % + 15.8 % 

2015 - 2016 + 4.7 % + 4.2 % + 7.6 % + 11.1 % 
 



16

beiträge werden jährlich nach klar 
definierten Kriterien der Prämien 
und Kostenentwicklung in der Kran
kenversicherung angepasst. Mit der 
Koppelung der Beiträge von Kanton 
und Gemeinden an die Bundesbeit
rä ge ist sichergestellt, dass auch die 
Gesamtsumme der ausbezahlten 
Beiträge dieser Kostenentwicklung 
folgt.

Mit der proportionalen Koppelung 
der eigenen Beiträge an die Bundes
beiträge wird ein Grundsatz über
nommen, der von einem grossen Teil 
der Kantone bereits heute beachtet 
wird. Die Wachstumsdynamik der 
Beitragsentwicklung wird damit im 
Kanton Schaffhausen auf das in den 
meisten anderen Kantonen übliche 
Mass gebremst. Pro Kopf der Bevöl
kerung werden die resultierenden 
Beiträge im Kanton Schaffhausen 
auch künftig sehr nahe am Landes
mittelwert und deutlich über dem 
Mittelwert der deutschsprachigen 
Kantone liegen.

b)  Verzicht auf die Liste säumiger 
Prämienzahlerinnen und zahler

Im Rahmen der Dekretrevision vom 
Herbst 2011 hat der Kantonsrat be
schlossen, bei der AHVAusgleichs
kasse eine Liste zu führen, auf der 

die Personen erfasst werden, die 
ihren finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber den Krankenkassen trotz 
Betreibung nicht nachkommen. 
Ähnliche Listen wurden auch in acht 
anderen Kantonen eingeführt (LU, 
ZG, SO, SG, GR, AG, TG, TI).

Bei Personen, die auf der Liste auf
geführt sind, müssen die Kranken
versicherer nach den Bestimmungen 
von Art. 64a Abs. 7 KVG nur noch 
für Notfallbehandlungen aufkom
men. Für andere medizinische und 
pflegerische Leistungen fällt die 
Leistungspflicht der Versicherer da
hin. Personen, die Sozialhilfe, Ergän
zungsleistungen (EL) zur AHV/IV 
oder Erwerbsersatzleistungen für 
Allein erziehende beziehen, sowie 
Kinder unter 18 Jahren sind davon 
nicht betroffen.

Die Liste der säumigen Prämien
zahlerinnne und Parämienzahler 
wur de in der Hoffnung geschaffen, 
dass damit ein Beitrag zur Verbes
serung der Zahlungsmoral bei den 
diesbezüglich gefährdeten Per sonen 
geleistet werden könne. Die Hoff
nun gen haben sich nach den bishe
rigen Erfahrungen im Kanton aller
dings nicht erfüllt. Auf der Liste sind 
derzeit (Stand Ende März 2016) 
712 Per sonen aufgeführt, was gut 

Zur Sache
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einem Prozent der erwachsenen 
Kantons bevölkerung entspricht. Un
geachtet der Aufnahme in die Liste 
muss der Kanton den Krankenversi
che rern für alle diese Personen 
85 Prozent der Zahlungsausstände 
vergüten. Damit fallen beim Kanton 
für säumige Zahler die gleichen Bei
tragskosten an wie bei anderen Kan
tonen, die keine solche Liste führen.

Eine im Auftrag des Kantons Zürich 
erstellte Studie, die im Oktober 2015 
abgeschlossen wurde, hat gezeigt, 
dass sich die Zahlungsmoral der 
Ver sicherten in Kantonen, die eine 
Liste eingeführt haben, generell 
nicht günstiger entwickelt hat als in 
Kantonen ohne Liste. Den Adminis
tra tiv kosten, die mit der Führung 
und der laufenden Aktualisierung 
der Liste und mit der Beantwortung 
der diesbezüglichen Rückfragen von 
Leistungserbringern, Versicherern, 
Sozialhilfebehörden und Betroffenen 
verbunden sind, steht somit kein ge
sicherter Nutzen gegenüber. 
Aufgrund der Ergebnisse der Studie 
hat sich der Kanton Zürich entschie
den, auf die Einführung einer Liste 
zu verzichten.

Aufgrund der bisherigen Erfahrun
gen wird das Verhältnis von Auf
wand und Ertrag auch im Kanton 

Schaffhausen negativ beurteilt. Des
halb soll auf die weitere Führung der 
Liste verzichtet werden. Der Admi
nis trativaufwand bei der AHVAus
gleichkasse kann damit um rund 
100'000 Franken pro Jahr reduziert 
werden.

3. Die Neuregelungen im 
Einzelnen

a) Einsparungen Prämien
verbilligung 2017

Das Ziel, die Eigenbeiträge von Kan
ton und Gemeinden zur Prämienver
billigung im Jahr 2017 auf 80 Pro
zent der Bundesbeiträge zu reduzie
ren, kann durch die Anpassung von 
drei KalkulationsEckwerten erreicht 
werden, die bisher auf Dekretsstufe 
(§ 11, 12 und 13) geregelt waren:
•	 Die für die Berechnung der Prä

mienverbilligung massgeblichen 
Prämien sollen von 85 Prozent 
auf 80 Prozent der Richtwerte, die 
der Bund für ELBezüger jährlich 
neu festlegt, gesenkt werden 
(Art. 11 Abs. 1). Damit werden die 
kantonalen Richtprämien sehr 
nahe an den mittleren effektiv 
be zahlten Prämien liegen (mittle
res Prämiensoll gemäss Erhe bun
gen des Bundes).
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•	 Das für die Anspruchsberechti
gung massgebliche Einkommen 
basiert auf dem Reineinkommen 
nach kantonalem Steuerrecht, 
korrigiert um mehrere Abzugs 
und Zuschlagsfaktoren. Als wich
tigstes KorrekturElement werden 
bisher Abzüge von 16'000 Fran
ken bei Haushalten mit Kindern 
beziehungsweise von 8'000 Fran
ken bei den übrigen Haus halten 
angerechnet. Diese Abzüge wer
den neu auf 14'000 Franken be
ziehungsweise auf 7'000 Franken 
reduziert (Art. 12 lit. a).

•	 Bei Antragstellern im ordentlichen 
Verfahren (ohne individuell ge
prüfte Fälle im Rahmen der 
Sozial hilfe und Ergänzungsleis
tun gen) werden bisher maximal 
65 Prozent der Richtprämien ver
gütet. Neu wird das Maximum auf 
60 Prozent reduziert (Art. 14 
Abs. 3). Betroffen davon sind vor 
allem junge Menschen in Aus bil
dung, die oft noch von ihren 
Eltern unterstützt werden, sowie 
unverheiratete Personen, die mit 
einem finanziell besser gestellten 
Partner in einem gemeinsamen 
Haushalt leben.

Das für die Anspruchsberechtigung 
massgebliche Maximum der anre
chenbaren Prämien in Relation zum 

anrechenbaren Einkommen wird 
2017 weiterhin bei 15 Prozent lie
gen, entsprechend dem mit der 
PrämienverbilligungsInitiative im 
November 2011 angenommenen 
Wert.

b) Steuerung des Beitrags wachs
tums zur Prämienverbilligung 

 ab 2018

Ohne weiteres Korrekturelement 
würden die Kantons und Gemein
de beiträge nach 2017 wiederum 
deutlich schneller anwachsen als die 
Prämien und die daran gekoppelten 
Bundesbeiträge. Als Grundlage zur 
Begrenzung der Wachstumsdynamik 
ist deshalb vorgesehen, dass der 
Kantonsrat den Prozentsatz des an
rechenbaren Einkommens, der für 
die Berechnung der Prämienverbilli
gung massgeblich ist, um maximal 
0,5 Prozent pro Jahr erhöhen kann, 
wenn die vom Kanton und von den 
Gemeinden aufgebrachten Beiträge 
im letzten abgeschlossenen Rech
nungsjahr den Zielwert von 80 Pro
zent der Bundesbeiträge überschrit
ten haben (Art. 8 Abs. 2). Damit wür
de die bisherige starre Festlegung 
auf 15 Prozent des anrechenbaren 
Einkommens aufgegeben.

Zur Sache
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c) Abschaffung der Liste säumiger 
Prämienzahlerinnen und zahler

Die bisherigen Dekretsbestimmun
gen betreffend die Führung einer 
Lis te säumiger Prämienzahler 
(§ 26d) werden aus dem neuen Ge
setz ersatzlos gestrichen.

d) Weitere Gesetzesbestimmungen

Abgesehen von den genannten ma
teriellen Änderungen übernimmt das 
neue Gesetz in redaktionell ange
passter und aktualisierter Form wei
testgehend die Bestimmungen des 
bestehenden Gesetzes und des ab
zulösenden Dekrets.

4. Finanzielle Auswirkungen

a) Auswirkungen  für die 
 betroffenen Personen

Aus den per 2017 vorgesehenen Än
derungen der Eckwerte zur Berech
nung der Prämienverbilligung erge
ben sich für die betroffenen Perso
nen die folgenden Konsequenzen:
•	 Die vorgesehene Reduktion der 

Richtprämien um 5 Prozent be
wirkt bei den betroffenen erwach
senen Personen ab dem 26. Al
ters jahr aufgrund der aktuellen 

Prämienhöhe eine Reduktion der 
Beitragsansprüche um rund 
21 Franken pro Monat, was 250 
Franken pro Jahr entspricht.

•	 Die vorgesehene Korrektur der 
Pauschalabzüge beim anrechen
baren Einkommen hat differen
zierte Auswirkung auf die Beiträge 
pro Haushalt: bei Haushalten mit 
Kindern ergibt sich eine einheitli
che Beitragsreduktion um 
25 Fran ken pro Haushalt und Mo
nat (300 Franken pro Jahr) und 
bei Haushalten ohne Kinder eine 
solche um 12.50 Franken pro 
Monat (150 Franken pro Jahr).

•	 Die Senkung der maximalen 
Auszahlungssumme im ordentli
chen Verfahren von 65 Prozent 
auf 60 Prozent der anrechenbaren 
Prämien kann zu Beitragskürzun
gen bis zirka 17 Franken pro Mo
nat bei Personen über 26 Jahren 
beziehungsweise bis 14 Franken 
pro Monat bei Personen vom 19. 
bis zum 25. Altersjahr führen.

Bei einer allfälligen späteren An
passung des Selbstbehaltes von 
15 Pro zent auf 15.5 Prozent des an
rechenbaren Einkommens wird das 
neue Gesetz zu Minderungen des 
Beitragswachstums führen. Das 
Mass der Betroffenheit ist abhängig 
von der Höhe des Einkommens. In 
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den meisten Fällen werden die Dif
ferenzen in einer Grössenordnung 
von acht bis zwölf Franken pro er
wachsene Person und Monat liegen.

b) Auswirkungen für den Kanton 
und die Gemeinden

Gemäss aktuellem Kenntnisstand 
wird die Summe der ausbezahlten 
Beiträge für die Prämienverbilligung 
im Jahr 2017 nach Annahme des 
Ge setzes um 0.4 Mio. Franken (ein 
Prozent) unter der Auszahlungssum
me 2015 liegen. In der mittelfristigen 
Perspektive ergeben sich bei erwar
teten jährlichen Prämiensteigerun

gen von 2.5 Prozent die folgenden 
Prognosewerte (siehe Tabelle oben): 

Im Fall einer Ablehnung der Geset
zes revision würde die Beitrags sum
me für die Prämienverbilligung im 
Jahr 2017 um 5.7 Mio. Franken über 
der neurechtlich erwarteten Summe 
liegen. In den Folgejahren würde die 
Differenz – basierend wiederum auf 
einer angenommenen Prämienstei
ge rung um 2.5 Prozent pro Jahr – 
um weitere 0.8 Mio. Franken pro 
Jahr anwachsen. Die Zusatzkosten 
wären wie folgt vom Kanton und von 
den Gemeinden zu tragen (siehe Ta
belle unten):

Zur Sache

 
Beiträge  

Total  
(Mio. Fr.) 

Anteil  
Bund 

(Mio. Fr.) 

Anteil  
Kanton  

(Mio. Fr.) 

Anteil  
Gemeinden 

(Mio. Fr.) 

2015 (Rechnung) 45.8 23.4 7.8 14.6 

2016 (Budget) 49.3 24.4 8.7 16.2 

2017 45.4 25.2 7.1 13.1 

2018 46.6 25.9 7.3 13.4 

2019 47.8 26.5 7.5 13.8 

2020 49.0 27.2 7.6 14.2 
 

 
 

 
Beiträge  

Total  
(Mio. Fr.) 

Differenz alt- / 
neurechtlich 

(Mio. Fr.) 

Differenz Kanton  
(Mio. Fr.) 

Differenz  
Gemeinden 

(Mio. Fr.) 

2017 51.1 5.7 + 2.0 + 3.7 

2018 53.1 6.5 + 2.3 + 4.2 

2019 55.1 7.3 + 2.6 + 4.7 

2020 57.1 8.1 + 2.8 + 5.3 
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Die genannten Zusatzkosten im Fall 
einer Ablehnung der Vorlage lägen in 
der Grössenordnung von einem 
Steuerprozent auf der Stufe des 

Kantons und zusätzlich rund zwei 
Steuerprozent im Mittel bei den 
Gemeinden.

Stand 2018 
Kanton 

(Mio. Fr.) 
Gemeinden  

(Mio. Fr.) 
TOTAL 

(Mio. Fr.) 

Aufwandsenkung 2.4 4.2 6.6 

entspricht 1 Steuerfussprozent 2 Steuerfussprozent  3 Steuerfussprozent  

 



22 Erwägungen des Kantonsrats

Im Kantonsrat wurde die Vorlage 
des Regierungsrats im Grundsatz 
sehr kontrovers beurteilt. Eine Min
derheit der Ratsmitglieder stand der 
Absicht, die Beiträge zur Prämien
ver billi gung zu kürzen, aus sozialpo
litischen Gründen generell ableh
nend gegenüber. Dabei wurde ins
besondere betont, dass die jährli
chen Steigerungen der Krankenkas
sen prämien für immer breitere Be
völkerungskreise kaum noch tragbar 
seien. Deshalb dürfe der aus Steuer
mitteln finanzierte Ausgleich nicht 
geschmälert werden. Zudem wurde 
darauf hingewiesen, dass sich eine 
Mehrheit der Bevölkerung bei der 
Abstimmung über die Prämienver
billigungsinitiative im Herbst 2011 
gegen Kürzungen in diesem Bereich 
ausgesprochen habe. Dieser Volks
wille sei zu respektieren.

Auf der anderen Seite standen für 
eine Mehrheit des Kantonsrats die 
finanzpolitischen Aspekte der Vor
lage im Vordergrund. Mit Blick auf 
das Ziel, die Finanzlage von Kanton 
und Gemeinden zu stabilisieren, sind 
Einsparungen bei der Prämienver
billi gung aus dieser Sicht nicht zu 
vermeiden. Seit der Abstimmung 
über die Prämienverbilligungs
Initiati ve vor gut vier Jahren habe 
sich die diesbezügliche Situation 

grundlegend verändert. Die vorgese
henen Einschränkungen wurden aus 
dieser Sicht als zumutbar eingestuft. 
Mit der neuen Regelung werden die 
Beiträge im Kanton Schaffhausen im 
Vergleich zu den meisten anderen 
Kantonen der deutschsprachigen 
Schweiz noch immer auf einem 
überdurchschnittlichen Niveau lie
gen.

In der Schlussabstimmung hat der 
Kantonsrat am 11. Januar 2016 der 
bereinigten Gesetzvorlage mit 
35 : 20 Stimmen zugestimmt. 
Regierungsrat und Kantonsrat emp
fehlen Ihnen, sehr geehrte Stimm
bür ge rinnen und Stimmbürger, der 
Revision des Krankenversicherungs
gesetzes zuzustimmen.

Im Namen des Kantonsrats

Der Präsident:
Walter Vogelsanger

Die Sekretärin:
Martina Harder
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Krankenversicherungsgesetz 16-15

vom 11. Januar 2016 

Der Kantonsrat Schaffhausen, 

gestützt auf das Bundesgesetz über den allgemeinen Teil des Sozi-
alversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 (ATSG), auf das Bun-
desgesetz über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 (KVG) 
sowie das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG), 

beschliesst als Gesetz: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 
1 Dieses Gesetz regelt den Vollzug des Bundesgesetzes über die 
Krankenversicherung, insbesondere die Umsetzung von Versiche-
rungspflicht und Prämienverbilligung sowie das Verfahren bei Zah-
lungsverzug der Versicherten. 
2 Der Vollzug des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung in 
den Belangen der Versorgungsplanung sowie der Zulassung und 
der Finanzierung von Leistungserbringern wird im Gesundheitsge-
setz, im Spitalgesetz sowie im Altersbetreuungs- und Pflegegesetz 
geregelt. 

Art. 2 
1 Der Kanton sorgt unter Mitwirkung der Gemeinden für die Umset-
zung der Prämienverbilligung, für das Verfahren bei Zahlungsverzug 
der Versicherten und für die Information der Bevölkerung in den ge-
nannten Belangen sowie bezüglich Versicherungspflicht. 
2 Die AHV-Ausgleichskasse des Kantons Schaffhausen führt die ge-
nannten Aufgaben als übertragene Aufgaben gemäss Art. 63 Abs. 4 
AHVG durch (Durchführungsstelle). 
3 Der Regierungsrat regelt durch Verordnung die Einzelheiten des 
Vollzuges. Er bezeichnet die Revisionsstellen gemäss Art. 64a 
Abs. 3 KVG. 

Gegenstand 

Zuständigkeiten 
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4 Die Gemeinden sorgen unter Mitwirkung des Kantons für die Um-
setzung der Versicherungspflicht und unterstützen die Durchfüh-
rungsstelle nach deren Weisungen insbesondere bei der Information 
der Bevölkerung und bei der Klärung finanzieller Ansprüche in be-
sonderen Einzelfällen. 

Art. 3 
1 Die Verwaltungs- und Rechtspflegeorgane des Kantons und der 
Gemeinden sowie die Versicherer haben den zuständigen Organen 
kostenlos die für den Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und die nötigen Unterlagen einzureichen. 
2 Personen, die Anspruch auf Prämienverbilligung erheben, ihre ge-
setzlichen oder bevollmächtigten Vertreter sowie Stellen oder Per-
sonen, die anspruchsberechtigte Personen unterstützen, haben den 
zuständigen Organen die erforderlichen Auskünfte wahrheitsgetreu 
zu erteilen, nötigenfalls zu belegen und eingetretene Änderungen 
mitzuteilen. Soweit erforderlich haben sie Behörden und Institutio-
nen zur Auskunftserteilung zu ermächtigen. 
3 Alle Personen, die mit dem Vollzug des Versicherungsobligatori-
ums und der Prämienverbilligung betraut sind, haben über ihre dabei 
gemachten Wahrnehmungen Verschwiegenheit zu bewahren. 

II. Versicherungspflicht 

Art. 4 
1 Die Gemeinde sorgt für die Einhaltung der Versicherungspflicht ih-
rer Einwohnerinnen und Einwohner und deren nichterwerbstätigen 
Familienangehörigen, die in einem Staat der Europäischen Gemein-
schaft oder in Island oder in Norwegen wohnen. Sie bezeichnet eine 
dafür zuständige Stelle. 
2 Die Durchführungsstelle sorgt für die Einhaltung der Versiche-
rungspflicht von Personen mit Wohnort in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaft, in Island oder in Norwegen, soweit 
nicht die Gemeinde zuständig ist. 
3 Die Gemeinde bzw. die Durchführungsstelle kann von jeder versi-
cherungspflichtigen Person den Versicherungsnachweis verlangen. 

Art. 5 
1 Die gesetzlichen Vertreter von Neugeborenen sowie Personen, die 
neu in der Schweiz Wohnsitz nehmen, haben der Gemeinde innert 
drei Monaten einen Versicherungsnachweis einzureichen. 

Auskunfts- und 
Schweigepflicht 

Kontrolle 

Meldepflicht 

Beschluss des Kantonsrats
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2 Der Regierungsrat kann die Meldepflicht im Rahmen der bundes-
rechtlichen Vorgaben einschränken oder ausdehnen. 

Art. 6 
Personen, die bei einem ausländischen Versicherer über einen 
gleichwertigen Versicherungsschutz für Behandlungen in der 
Schweiz verfügen, können im Rahmen der bundesrechtlichen Vor-
gaben auf Gesuch hin von der Versicherungspflicht befreit werden. 

Art. 7 
Die gemäss Art. 4 zuständige Stelle weist Personen, die ihrer Versi-
cherungspflicht nicht nachkommen, sowie Personen, welche den 
Versicherungsnachweis nach erfolgter einmaliger Mahnung nicht in-
nert eines Monats erbringen, einem Versicherer zu. 

III. Prämienverbilligung 

Art. 8 
1 Der Kanton richtet Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Ver-
hältnissen, die im Kanton Schaffhausen wohnen oder im Sinne von 
Art. 65a KVG in seine Zuständigkeit fallen, Beiträge zur Verbilligung 
der Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung aus. 
2 Ein Anspruch auf Beiträge zur Prämienverbilligung kann geltend 
gemacht werden, wenn die anrechenbaren Prämien der obligatori-
schen Krankenversicherung 15 Prozent des anrechenbaren Ein-
kommens übersteigen.  
3 Der Kantonsrat kann den Prozentsatz des anrechenbaren Einkom-
mens im Rahmen des Voranschlages um maximal 0,5 Prozent pro 
Jahr erhöhen, wenn die vom Kanton und von den Gemeinden auf-
gebrachten Beiträge im letzten abgeschlossenen Rechnungsjahr 
mehr als 80 Prozent der Bundesbeiträge erreicht haben. 
4 Beiträge zur Finanzierung von Prämienausständen und anderer 
Kosten gemäss Art. 64a KVG werden bezüglich Administration und 
Finanzierung der Prämienverbilligung zugeordnet. 

Art. 9 
1 Die nach Abzug der Bundesbeiträge verbleibenden Kosten werden 
zu 35 Prozent vom Kanton und zu 65 Prozent von den Gemeinden 
getragen. 
2 Der Kanton und die Gemeinden kommen für den bei ihnen anfal-
lenden Verwaltungsaufwand auf. 
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3 Der Kanton stellt der Durchführungsstelle die auszuzahlenden Bei-
träge vorschüssig zur Verfügung. 

Art. 10 
1 Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit steuerrecht-
lichem Wohnsitz im Kanton, die durch die Prämien der obligatori-
schen Krankenversicherung stark belastet sind, sowie analog belas-
tete Personen gemäss Art. 65a KVG, welche der Versicherungs-
pflicht gemäss KVG unterliegen und einem vom Bund anerkannten 
Versicherer angehören. 
2 Gemeinsam besteuerte Personen haben einen gemeinschaftlichen 
Anspruch.  
3 Personen bis zum vollendeten 20. Altersjahr, die mit den Eltern in 
einem gemeinsamen Haushalt wohnen, haben einen gemeinschaft-
lichen Anspruch mit den Eltern. In begründeten Fällen, insbesondere 
bei nachgewiesener wirtschaftlicher Unabhängigkeit von den Eltern, 
kann ab dem vollendeten 18. Altersjahr ein eigener Anspruch gel-
tend gemacht werden. 

Art. 11 
1 Die anrechenbaren Prämien entsprechen den folgenden Anteilen 
der vom Bund für die Ergänzungsleistungen zur AHV / IV im Kanton 
Schaffhausen festgelegten Durchschnittsprämien: 
a) 80 Prozent der Durchschnittsprämien bei Personen ab dem 

26. Altersjahr; 
b) 75 Prozent der Durchschnittsprämien bei Personen vom 19. bis 

zum vollendeten 25. Altersjahr; 
c) 85 Prozent der Durchschnittsprämien bei Kindern bis zum voll-

endeten 18. Altersjahr. 
2 Bei veränderten Verhältnissen (Abweichung der anrechenbaren 
Prämien vom mittleren Prämiensoll um mehr als 5 Prozent) kann der 
Regierungsrat die massgeblichen Prozentsätze neu festlegen. 

Art. 12 
Als anrechenbares Einkommen gilt das Reineinkommen nach kan-
tonalem Steuerrecht, korrigiert um die nachfolgenden Elemente: 
a) Grund-Abzug Fr. 14'000 bei Haushalten mit Kindern bis zum 

vollendeten 20. Altersjahr, die mit den Eltern einen gemein-
schaftlichen Anspruch haben, bzw. Fr.  7'000 bei den übrigen 
Haushalten; 

b) Entlastungsabzug gemäss Art. 37 Abs. 1 Bst. d des kantonalen 
Steuergesetzes (einheitliche Anwendung der Ansätze gemäss 

Persönliche Vo-
raussetzungen 

Anrechenbare 
Prämie 

Anrechenbares 
Einkommen 

Beschluss des Kantonsrats



27

Ziffer 1 auch für Nicht-Rentner, Anrechnung der Ansätze für 
Paare auch für Alleinerziehende); 

c) Zuschlag 20 Prozent des nach kantonalem Recht steuerpflichti-
gen Vermögens; 

d) Aufrechnung allfälliger Negativsaldi der Einkünfte aus Grundei-
gentum, wenn die Gesamtkosten für Unterhalt und Verwaltung 
von Grundeigentum die Brutto-Mieterträge übersteigen; 

e) Aufrechnung allfälliger Abzüge für Einlagen in die gebundene 
Selbstvorsorge sowie für Zuwendungen an gemeinnützige Or-
ganisationen und politische Parteien. 

Art. 13 
1 Massgebend sind die definitiven Steuerwerte für das zweite oder – 
bei deren Fehlen – das dritte dem Zahlungsjahr vorangehende Jahr. 
2 Liegen zum Zeitpunkt der Beitragsberechnung keine Werte ge-
mäss Absatz 1 vor, wird auf die letzten verfügbaren provisorischen 
Werte abgestellt. 
3 Bei Personen, denen Beiträge aufgrund provisorischer Steuerda-
ten zugesprochen wurden, können Rückforderungen bzw. Nachzah-
lungen erfolgen, wenn die später festgelegten definitiven Steuerda-
ten erheblich abweichen. Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten. 

Art. 14 
1 Die Höhe der Beiträge entspricht der Differenz zwischen den anre-
chenbaren Prämien und dem gemäss Art. 8 Abs. 2 und 3 massge-
blichen Prozentsatz des anrechenbaren Einkommens. 
2 Beträgt die Differenz weniger als 100 Franken, wird kein Betrag 
ausbezahlt. 
3 Unter Vorbehalt von Art. 15 werden maximal 60 Prozent der anre-
chenbaren Prämien erstattet.  
4 Die Beiträge sind auf die Höhe der effektiv bezahlten Prämien be-
grenzt. 
5 Auf Leistungen, die nach diesem Gesetz ausgerichtet werden, sind 
weder Vergütungs- noch Verzugszinsen geschuldet. 

Art. 15 
1 Die Beitragszahlungen an Personen, die Ergänzungsleistungen zur 
AHV / IV beziehen, richten sich nach den Vorgaben des Bundes-
rechts. 
2 Bei Personen, die durch die öffentliche Sozialhilfe unterstützt wer-
den, können auf Antrag der zuständigen Sozialhilfebehörden die ef-
fektiv bezahlten Grundprämien erstattet werden, soweit sie die für 
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Bezugsberechtigten von Ergänzungsleistungen geltenden Ansätze 
nicht übersteigen. 
3 Der Regierungsrat kann für Personen am Rande der Sozialhilfebe-
dürftigkeit besondere Bestimmungen erlassen, um eine Benachteili-
gung gegenüber Sozialhilfebezügern zu vermeiden. 

Art. 16 
Die Prämienverbilligung für quellensteuerpflichtige Personen und für 
die in Art. 65a KVG genannten Personen wird durch Verordnung des 
Regierungsrates so geregelt, dass eine Gleichbehandlung mit direkt 
besteuerten Personen in vergleichbaren wirtschaftlichen Verhältnis-
sen nach Möglichkeit erreicht wird. 

Art. 17 
1 Die kantonale Steuerbehörde übermittelt der Durchführungsstelle 
die zur Ermittlung der Beitragsberechtigung nötigen Steuer- und Per-
sonendaten derjenigen Personen, die nach ihrem Kenntnisstand An-
spruch auf Prämienverbilligung haben. So weit erforderlich kann sie 
dazu andere betroffene Stellen des Kantons und der Gemeinde bei-
ziehen. 
2 Die Durchführungsstelle prüft und bearbeitet diese Daten und er-
mittelt die Höhe der Beiträge. Sie nimmt bei Bedarf zusätzliche Ab-
klärungen vor und fordert bei den Versicherten im Rahmen eines 
formellen Antragsverfahrens die für die Auszahlung erforderlichen 
Angaben ein. 
3 Werden die für die Berechnung bzw. die Auszahlung der Beiträge 
erforderlichen Angaben durch die Versicherten nicht innert der an-
gesetzten Frist eingereicht, so ist der Anspruch verwirkt. 

Art. 18 
1 Personen, die im Verfahren nach Art. 17 nicht berücksichtigt wur-
den, können innerhalb der durch Verordnung des Regierungsrates 
festgelegten Frist einen Antrag um Prüfung allfälliger Ansprüche bei 
der Durchführungsstelle selbst einreichen.  
2 Die Anträge werden von der Durchführungsstelle unter Beizug der 
Steuerbehörden im Sinne von Art. 17 Abs. 2 geprüft und bearbeitet. 
3 Wird innerhalb der gesetzten Frist kein Antrag eingereicht, ist der 
Anspruch auf Prämienverbilligung verwirkt. 

Art. 19 
1 Über den Anspruch und die Höhe der Prämienverbilligung ent-
scheidet die Durchführungsstelle mit Verfügung. 
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2 Bei Personen, die auf Antrag der zuständigen Sozialhilfebehörde 
erhöhte Beiträge im Sinne von Art. 15 Abs. 2 erhalten, wird die zu-
ständige Sozialhilfebehörde durch Zustellung einer Kopie der Verfü-
gung informiert. 

Art. 20 
1 Die Beiträge werden an die Versicherer der Beitragsberechtigten 
überwiesen und von diesen dem Prämienkonto der Versicherten gut-
geschrieben. 
2 Irrtümlich ausbezahlte Beiträge zugunsten von Personen, die nicht 
mehr beim entsprechenden Versicherer versichert sind, sowie Bei-
träge, welche die Höhe der Prämie übersteigen, sind der auszahlen-
den Stelle zurückzuerstatten. 
3 In besonderen Fällen, wenn die Auszahlung an den Versicherer 
nicht möglich ist, kann die Auszahlung direkt an eine durch die be-
zugsberechtigte Person bzw. deren Rechtsvertretung bezeichnete 
Zahlungsadresse erfolgen. 

Art. 21 
1 Leistungen, die zu Unrecht ausgerichtet wurden, sind durch die 
Durchführungsstelle bei den Personen, Behörden oder Institutionen, 
welche sie bezogen haben, zurückzufordern. 
2 Der Rückforderungsanspruch verjährt innert eines Jahres ab dem 
Zeitpunkt, in dem die Durchführungsstelle vom Sachverhalt Kenntnis 
erhielt, spätestens jedoch fünf Jahre nach der Auszahlung. 
3 Bei gutem Glauben und gleichzeitigem Vorliegen einer grossen 
Härte kann von der Rückforderung abgesehen werden. Die Vor-
schriften des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozi-
alversicherungsrechts gelten sinngemäss. 
4 Rückforderungen können mit fälligen Prämienverbilligungen ver-
rechnet werden. 

IV. Zahlungsverzug der Versicherten 

Art. 22 
1 Die Versicherer melden der Durchführungsstelle unverzüglich und 
unaufgefordert diejenigen versicherten Personen, gegen die sie im 
Betreibungsverfahren wegen ausstehender Prämien und Kostenbe-
teiligungen das Fortsetzungsbegehren stellen. 
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2 Die Durchführungsstelle informiert die Sozialhilfebehörden der Ge-
meinden. Eine Orientierung kann unterbleiben bei Personen, die Er-
gänzungsleistungen zur AHV/IV oder Erwerbsersatzleistungen für 
Alleinerziehende beziehen. 
3 Die Sozialhilfebehörde berät die Personen und unterstützt sie bei 
Bedürftigkeit gemäss der Sozialhilfegesetzgebung. 

Art. 23 
1 Die Durchführungsstelle vergütet den Versicherern den bundes-
rechtlich festgelegten Anteil der offenen Forderungen und nimmt de-
ren Rückzahlungen entgegen (Art. 64a Abs. 4 und 5 KVG). 
2 Der Kanton kann sich von den Krankenversicherern Verlustscheine 
abtreten lassen. 

V. Weitere Bestimmungen 

Art. 24 
Es gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Allge-
meinen Teil des Sozialversicherungsrechts. 

Art. 25 
Mit Busse wird bestraft, wer durch unwahre oder unvollständige An-
gaben oder in anderer Weise für sich oder andere Leistungen, die 
ihm nicht zustehen, erwirkt bzw. zu erwirken versucht. 

Art. 26 
Soweit dieses Gesetz keine Regelung enthält, finden die Bestim-
mungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozi-
alversicherungsrechts und des Bundesgesetzes über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung sinngemäss Anwendung. 
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VI. Schlussbestimmungen 

Art. 27 
Dieses Gesetz ersetzt das Krankenversicherungsgesetz vom 
19. Dezember 1994 sowie das Dekret über den Vollzug des Kran-
kenversicherungsgesetzes vom 10. Juni 1996. 

Art. 28 
1 Dieses Gesetz untersteht dem Referendum. 
2 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Das Gesetz ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kantonale 
Gesetzessammlung aufzunehmen. 

Schaffhausen, 11. Januar 2016 Im Namen des Kantonsrates 
 Der Präsident: 
 Walter Vogelsanger 

 Die Sekretärin: 
 Martina Harder 
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32 In Kürze

Änderung des Gesetzes über die 
direkten Steuern 
(Senkung Divisor Ehegattensplitting)

Seit dem Jahr 2006 gelangt im Kan
ton Schaffhausen bei der Ehegatten
besteuerung das sogenannte Teil
splittingverfahren mit einem Divisor 
von 1.9 zu Anwendung, um eine hö
here Steuerprogression infolge des 
Zusammenrechnens der Einkommen 
auszugleichen. In den meisten Fällen 
zahlen Ehepaare seither aber weni
ger Steuern als unverheiratete Paare 
mit gleichen Einkommensverhältnis
sen.

Mit dem vom Kantonsrat beschlos
senen Divisor 1.85 fällt für den 
gröss  ten Teil der Ehepaare auf 
Kantons und Gemeindeebene die 
Steuerlast auch weiterhin deutlich 
tiefer aus als für Konkubinatspaare. 
Für die grosse Mehrzahl der verhei
rateten Steuerpflichtigen ergibt sich 
lediglich eine geringe Mehrbelas
tung. Bei einem steuerbaren Ein
kom men von 100'000 Franken be
trägt diese beispielsweise für Ehe
paare mit Wohnsitz in der Stadt 
Schaffhausen rund 190 Franken. 
Aufgrund der insgesamt grossen 
Anzahl betroffener Steuerpflichtiger 
resultieren gegenüber dem gelten
den Divisor 1.9 für den Kanton den
noch jährliche Mehreinnahmen von 
1.3 Mio. Franken sowie von 1.1 Mio. 

Franken für die Gemeinden, was 
insgesamt gut einem Steuerfusspro
zent entspricht. Für die Sanierung 
des kantonalen Staatshaushalts ist 
dieser Beitrag wesentlich.

Der Kantonsrat hat der vorliegenden 
Revision des Gesetzes über die di
rekten Steuern am 11. Januar 2016 
mit einer Mehrheit von 36 : 12 Stim
men deutlich zugestimmt. Regie
rungsrat und Kantonsrat empfehlen 
Ihnen, sehr geehrte Stimmbürge rin
nen und Stimmbürger, der Revision 
ebenfalls zuzustimmen.
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1. Unterschiede in der 
Besteuerung von Ehepaaren 
und von unverheirateten Paaren

Verheiratete Steuerpflichtige, die in 
ungetrennter Ehe leben, werden im 
Kanton Schaffhausen – wie auch in 
den übrigen Kantonen und beim 
Bund – zusammen veranlagt. Das 
bedeutet insbesondere, dass ihre 
Einkommen zusammengerechnet 
werden. Der gleichen Besteuerung 
unterliegen verwitwete, gerichtlich 
oder tatsächlich getrennt lebende, 
geschiedene und ledige Steuer
pflich tige, die mit Kindern oder un
terstützungsbedürftigen Personen 
im gleichen Haushalt zusammenle
ben und deren Unterhalt zur Haupt
sache bestreiten. Die Einkommen 
von unverheirateten Paaren werden 
dagegen getrennt besteuert.

Ein weiteres Element der Besteue
rung besteht darin, dass der Ein
kom menssteuertarif nach den Be
stimmungen des Gesetzes über die 
direkten Steuern (Art. 38) progressiv 
ausgestaltet ist. Das heisst, dass bei 
steigendem Einkommen auch der 
Prozentsatz höher wird, der von die
sem Einkommen an den Staat in 
Form von Steuern abgeliefert wer
den muss. Bei einem steuerbaren 
Einkommen von 50'000 Franken be

trägt der Prozentsatz gemäss gel
tendem Einkommenssteuertarif des 
Kantons Schaffhausen 5.518 Pro
zent, bei einem steuerbaren Ein
kommen von 100'000 Franken 
7.995 Pro zent und bei einem steuer
baren Einkommen von 150'000 
Fran ken bereits 9.0567 Prozent. Es 
handelt sich dabei um die einfache 
Steuer. Für den effektiv geschulde
ten Steuerbetrag muss die einfache 
Steuer dann noch mit den Steuer
füssen von Kanton, Ge meinde und 
allenfalls Kirche multipliziert werden. 

Diese beiden Elemente, die gemein
same Veranlagung der Ehepaare 
und der progressiv ausgestaltete 
Steuertarif, führen ohne entspre
chende Korrekturmassnahmen im 
Steuergesetz dazu, dass Ehepaare 
gegenüber nicht verheirateten Paa
ren benachteiligt werden. Ein Ehe
paar mit Wohnsitz in der Stadt 
Schaffhausen müsste ohne Korrek
tur massnahmen bei einem gemein
samen steuerbaren Einkommen von 
100'000 Franken rund 17'250 Fran
ken an Kantons und Gemeinde
steuern bezahlen, während bei ei
nem unverheirateten Paar, bei dem 
jeder Partner über ein steuerbares 
Einkommen von 50'000 Franken 
verfügt, die Steuerbelastung nur 
rund 11'875 Franken betragen wür
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de (Stand: 2016, ohne Kirchen
steuer). Man spricht in diesem Zu
sammenhang von der sogenannten 
Heiratsstrafe.

Ob und in welchem Umfang Ehe
paare gegenüber Konkubinats paa
ren höher belastet werden, hängt 
von zwei Faktoren ab: erstens da
von, wie sich das Gesamtein kom
men auf die beiden Ehe bzw. Kon
kubinatspartner verteilt, und zwei
tens davon, wie hoch dieses ist.

2. Einführung Teilsplitting mit 
Divisor 1.9 im Jahr 2006

Bei einem Splittingsystem besteht 
nur ein Einkommenssteuertarif für 
alle Steuerpflichtigen. Für die Be
stimmung des Steuersatzes für 
Verheiratete wird das Einkommen 
je doch durch einen bestimmten 
Divisor geteilt (gesplittet). Bei einem 
Divisor 2 spricht man von Voll split
ting, bei einem kleineren Divisor von 
einem Teilsplitting. Eine Erhöhung 
des Divisors führt zu einer tieferen 
Steuerbelastung für Ehepaare, um
gekehrt bewirkt eine Reduktion des 
Divisors eine höhere Besteuerung.
Bis Ende 2005 galt im Kanton 
Schaff hausen je ein separater Ein
kommensteuertarif für verheiratete 

und für die übrigen Steuer pflich ti
gen. In den meisten Konstellatio nen 
zahlten Ehepaare bei gleichen Ein
kommensverhältnissen damit mehr 
Steuern als unverheiratete Paare. 
Um dies zu ändern, hat der Kanton 
Schaffhausen auf Anfang 2006 im 
Gesetz über die direkten Steuern ein 
sogenanntes Teilsplitting mit dem 
Divisor 1.9 eingeführt und damit die 
steuerliche Benachteili gung von 
Ehepaaren weitgehend beseitigt 
(Art. 38 Abs. 2). 

3. Neuer Divisor 1.85

Ein Splittingsystem kennt nebst dem 
Kanton Schaffhausen die Mehrzahl 
der übrigen Kantone, wobei das 
Spek trum von einem Vollsplitting mit 
dem Faktor 2 bis zu einem Teil split
ting mit dem Faktor 1.6 reicht. Seit 
der Kanton Schaffhausen den gel
tenden Divisor 1.9 eingeführt hat, 
zahlen Ehepaare auf Kantons und 
Gemeindeebene in den meisten 
Fällen weniger Steuern als unverhei
ratete Paare mit gleichen Einkom
mensverhältnissen. Umso ausgegli
chener die Einkommensverteilung 
zwischen den Partnern ist, desto ge
ringer ist der Vorteil, beziehungswei
se es besteht immer noch eine (sehr 
milde) Heiratsstrafe. Der Bereich, ab 

Zur Sache
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dem Ehepaare günstiger fahren als 
unverheiratete Paare liegt in etwa 
bei einer Einkommensverteilung zwi
schen den Partnern von 70 Prozent 
zu 30 Prozent.

Ein Splittingsystem soll die Heirats
strafe beheben, Ehepaare aber ge
genüber unverheirateten Paaren mit 
gleichen Einkommensverhältnissen 
nicht besser stellen. Eine Senkung 
des Divisors 1.9 auf 1.85 im Gesetz 
über die direkten Steuern (Art. 38 
Abs. 2) ist deshalb angezeigt.

4. Finanzielle Auswirkungen

a) Auswirkungen für die  
betroffenen Personen

Die Reduktion des Divisors von 1.9 
auf 1.85 führt für steuerpflichtige 
Ehepaare zu einer etwas höheren 
Steuerbelastung. Vergleichsweise 

fällt die Erhöhung gering aus. Die 
einfache Steuer nimmt bei einem 
steuerbaren Einkommen von 
100'000 Franken um Fr. 85.80 zu.

Für die Zunahme der effektiven 
Steuerbelastung ist die einfache 
Steuer mit dem Steuerfuss von Kan
ton, Gemeinde und gegebenenfalls 
der Kirche zu multiplizieren. Für ein 
reformiertes Ehepaar, wohnhaft in 
der Stadt Schaffhausen beispiels
weise beträgt die Mehrsteuer somit 
Fr. 193.90 (Steuerfuss Kanton 115 
Prozent, Steuerfuss Gemeinde 98 
Prozent, Steuerfuss Kirche 13 Pro
zent, Total 226 Prozent; [Fr. 85.80 * 
1.15] + [Fr. 85.80 * 0.98] + [Fr. 85.80 
* 0.13]).

Für den grössten Teil der Ehepaare 
fällt die Steuerlast auch weiterhin 
tiefer aus als für Konkubinatspaare. 
Es kommt nur zu geringen Verschie
bungen der Belastungsverhältnisse.

Steuerbelastungsvergleich Ehepaare Splittingfaktor 1.9 / 1.85 
 

Steuerbares 
Einkommen 

Splittingfaktor 1.9 
(bisher) 

Einfache Steuer zu 100 
% 

Splittingfaktor 1.85 
(neu) 

Einfache Steuer zu 100 
% 

Mehrsteuer mit Splittingfaktor 
1.85 

Einfache Steuer zu 100 % 

Fr. 70'000 Fr. 3'130.95 Fr. 3'189.25 Fr. 58.30 

Fr. 100'000 Fr. 5'690.10 Fr. 5'775.90 Fr. 85.80 

Fr. 150'000 Fr. 10'787.10 Fr. 10'935.15 Fr. 148.05 
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b) Auswirkungen für den Kanton 
und die Gemeinden

Aufgrund der insgesamt grossen 
Anzahl betroffener Steuerpflichtiger 
resultieren gegenüber dem bisheri
gen Divisor 1.9 für den Kanton den
noch jährliche Mehreinnahmen von 
1.3 Mio. Franken und damit ein we
sentlicher Beitrag an die Sanierung 
des Staatshaushalts. Für die Ge

mein den wird insgesamt mit Mehr
einnahmen von 1.1 Mio. Franken ge
rechnet.

Die genannten Zusatzkosten im Fall 
einer Ablehnung der Vorlage lägen in 
der Grössenordnung von je einem 
halben Steuerfussprozent auf der 
Stufe des Kantons und im Mittel der 
Gemeinden.

Zur Sache

Steuerbelastungsvergleich Konkubinats- und Ehepaare (Splittingfaktor 1.85) 
Steuerbares Einkommen Fr. 100'000 

 

 Konkubinatspaar 
einfache Steuer zu 100% 

Ehepaar in unge- 
trennter Ehe 

einf. Steuer zu 100% 

Belastungsunterschied 
Ehe / Konkubinat 

einfache Steuer zu 100% 

Aufteilung 
Lebenspartner Mann Frau Total Total in Franken in Prozent 

50% / 50% Fr. 2'759.00 Fr. 2'759.00 Fr. 5'518.00 Fr. 5'775.90 + Fr. 257.90 + 4.67% 

60% / 40% Fr. 3'690.00 Fr. 1'902.00 Fr. 5'592.00 Fr. 5'775.90 + Fr. 183.90 + 3.29% 

70% / 30% Fr. 4'695.00 Fr. 1'166.00 Fr. 5'861.00 Fr. 5'775.90 - Fr. 85.10 - 1.45% 

80% / 20% Fr. 5'795.00 Fr. 557.00 Fr. 6'352.00 Fr. 5'775.90 - Fr. 576.10 - 9.07% 

90% / 10% Fr. 6'895.00 Fr. 88.00 Fr. 6'983.00 Fr. 5'775.90 - Fr. 1‘207.10 - 17.29% 

100% / 0% Fr. 7'995.00 Fr. 0.00 Fr. 7'995.00 Fr. 5'775.90 - Fr. 2‘219.10 - 27.76% 
 

Entlastungsvolumen Kanton und Gemeinden 2018
 

 

 
Kanton 

(Mio. Fr.) 
Gemeinden  

(Mio. Fr.) 
TOTAL 

(Mio. Fr.) 

Mehreinnahmen 1.3 1.1 2.4 

entspricht 1/2 Steuerfussprozent 1/2 Steuerfussprozent 1 Steuerfussprozent 
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Die Anpassung des Splittingdivi sors 
auf 1.85 stellt eine Kompro miss
lösung dar, die im Kantonsrat von 
allen Seiten als notwendige und zu
mutbare Massnahme anerkannt 
wurde. Der Regierungsrat hatte dem 
Kantonsrat ursprünglich eine weiter
gehende Reduktion auf 1.8 vorge
schlagen.

Eine Minderheit war jedoch der Mei
nung, dass über diese Massnahme 
des Entlastungsprogramms 2014 in 
jedem Fall eine Volksabstimmung 
durchzuführen sei.

Der Kantonsrat hat der vorliegenden 
Revision des Gesetzes über die di
rekten Steuern am 11. Januar 2016 
mit einer Mehrheit von 36 : 12 Stim
men deutlich zugestimmt. Regie
rungs rat und Kantonsrat empfehlen 
Ihnen, sehr geehrte Stimm bür ge
rinnen und Stimmbürger, der Revi
sion ebenfalls zuzustimmen.

Im Namen des Kantonsrats

Der Präsident:
Walter Vogelsanger

Die Sekretärin:
Martina Harder
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Gesetz 16-11
über die direkten Steuern 

Änderung vom 11. Januar 2016 

Der Kantonsrat Schaffhausen 

beschliesst als Gesetz: 

I.
Das Gesetz über die direkten Steuern vom 20. März 2000 wird wie 
folgt geändert: 

Art. 38 Abs. 2 
Für Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe le-
ben, sowie für verwitwete, gerichtlich oder tatsächlich getrennt le-
bende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern 
oder unterstützungsbedürftigen Personen im gleichen Haushalt zu-
sammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten, ist für 
die Ermittlung des satzbestimmenden Einkommens das steuerbare 
Gesamteinkommen durch den Divisor 1,85 zu teilen. 

II.
1 Dieses Gesetz untersteht dem Referendum.  
2 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Das Gesetz ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kantonale 
Gesetzessammlung aufzunehmen. 

Schaffhausen, 11. Januar 2016 Im Namen des Kantonsrates 
 Der Präsident: 
 Walter Vogelsanger 

 Die Sekretärin: 
 Martina Harder 
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Änderung des Gesetzes über die 
direkten Steuern
(Anpassung Besteuerung Kapitalabfindungen)

Steuerpflichtige haben die Möglich
keit, etwa für die Finanzierung ihres 
Eigenheims oder bei der Pensionie
rung, Kapital aus ihrer Pensionskas
se (2. Säule) oder aus der gebunde
nen Selbstvorsorge (Säule 3a) zu be
ziehen. Insgesamt wurden im Jahr 
2015 bei 1'970 Steuerpflichtigen 
Steuern auf eine Kapitalabfindung 
erhoben. In den weitaus meisten 
Fällen, bei 74 Prozent, ging es dabei 
um einen Bezug von weniger als 
100'000 Franken.

Diese Steuerpflichtigen konnten von 
einer – auch im Vergleich mit ande
ren Kantonen – sehr günstigen Be
steuerung profitieren. Der Kapitalbe
zug ist gegenüber der Rente steuer
lich privilegiert, denn im Gegensatz 
zu Rentenzahlungen sind solche Ka
pitalzahlungen nicht zusammen mit 
den übrigen Einkünften, sondern se
parat zu versteuern. Zusätzlich wird 
im Kanton Schaffhausen die Steuer 
lediglich zu einem Fünftel des Steuer   
 tarifs berechnet. Bei einer Kapital
auszahlung von beispielsweise 
100'000 Franken müssen damit im 
Jahr 2016 in der Stadt Schaffhau sen 
wohnhafte verheiratete Steuer
pflichtige lediglich 2'424 Franken 
Steuern für Kanton und Gemeinde 

bezahlen. Hinzu kommt die direkte 
Bundessteuer von 394 Franken, die 
überall in der Schweiz gleich hoch 
ist.

Neu soll die Berechnung der Steuer 
zu einem Viertel des Steuertarifs er
folgen. Damit können die Steuer
pflichtigen weiterhin von einer aus
gesprochen vorteilhaften Besteue
rung profitieren. Bei einer Kapital
aus zahlung von 100'000 Franken 
muss das in der Stadt Schaffhausen 
wohnhafte Ehepaar statt 2'424 Fran
ken neu 3'030 Franken bezahlen. 
Bei einem tieferen Kapitalbezug fällt 
die Mehrbelastung entsprechend 
geringer aus.

Trotz dieser moderaten Erhöhung für 
die Bezüger von Kapitalleistungen 
aus Vorsorge resultiert für den Kan
ton und die Gemeinden ein Mehrer
trag in der Grössenordnung von 
jährlich 0.75 bis 1.0 Mio. Franken, 
was etwa zwei Drittel eines Steuer
fussprozents entspricht. Damit leis
tet diese Massnahme einen spürba
ren Beitrag an die Sanierung des 
Kantonshaushalts.

Der Kantonsrat hat der vorliegenden 
Revision des Gesetzes über die di
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rekten Steuern am 11. Januar 2016 
mit einer Mehrheit von 37 : 19 Stim
men deutlich zugestimmt. Regie
rungs rat und Kantonsrat empfehlen 
Ihnen, sehr geehrte Stimmbürge rin
nen und Stimmbürger, der Revi sion 
des Steuergesetzes ebenfalls zuzu
stimmen.
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1. Die geltende Besteuerungs-
ordnung für die 2. Säule und für 
die Säule 3a

Im Bereich der Altersvorsorge kön
nen die Beiträge an die 2. Säule und 
an die Säule 3a vom steuerbaren 
Einkommen in Abzug gebracht wer
den, womit der Staat die Altersvor
sor ge steuerlich begünstigt. Werden 
die Leistungen ausbezahlt, sind sie 
zu versteuern. Die Art der Besteue
rung hängt davon ab, in welcher 
Form die Leistung bezogen wird. 
Erfolgt der Bezug als Rente, wird 
diese zusammen mit den weiteren 
Einkünften laufend besteuert. Ent
scheidet sich die bezugsberechtigte 
Person jedoch für die Ausschüttung 
in Form einer Kapitalabfindung, wird 
diese getrennt vom übrigen Einkom
men einmalig mit einer vollen Jah
res  steuer belastet. Dabei wird die 
Steuer jedoch gemäss den Bestim
mungen des Gesetzes über die di
rekten Steuern lediglich zu einem 
Fünftel des normalen Steuertarifs 
berechnet (Art. 39a und Art. 40). Fal
len mehrere Kapitalabfindungen im 
gleichen Jahr an, werden diese zu
sammengerechnet. Das gilt auch für 
Ehepaare, wenn bei beiden Part nern 
im gleichen Jahr eine Kapital ab fin
dung ausbezahlt wird. Diese Rege

lung ist identisch mit derjenigen bei 
der direkten Bundessteuer.

2. Neue Steuer zu einem Viertel

Ein Vergleich mit anderen Kantonen 
(jeweils Kantonshauptorte) zeigt, 
dass Schaffhausen bei der Besteue
rung von Kapitalleistungen zu den 
steuergünstigsten Kantonen in der 
Schweiz gehört. Bei einer Kapitalab
findung von 100'000 Franken fällt für 
Verheiratete eine Steuer von 2'424 
Franken an (Jahr 2016, Kantons 
und Gemeindesteuern, ohne Kir
chen steuer und ohne direkte Bun
des steuer). Nur noch in zwei Kan
tonen, nämlich in den Kantonen 
Schwyz (1'363 Franken) und Zug 
(1'730 Franken) ist die Belastung 
niedriger. Im Kanton Zürich müssen 
dagegen 4'380 Franken und im Kan
ton Thurgau 5'260 Franken bezahlt 
werden.

Wird die Steuer auf Kapitalabfindun
gen neu zu einem Viertel statt zu ei
nem Fünftel des normalen Steuerta
rifs berechnet, bleibt der Kanton 
Schaffhausen in der Spitzengruppe. 
Mit einer Steuer von 3'030 Franken 
bei einer Kapitalabfindung von 
100'000 Franken befindet sich unser 
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Kanton mit dem sechsten Rang wei
terhin im oberen Drittel und ist damit 
gut positioniert. Schaffhausen ist 
neu zudem nur unwesentlich teurer 
als die vor ihm liegenden Kantone 
Genf (2'815 Franken) und Graubün
den (2'850 Franken) und weiterhin 
deutlich günstiger als die Kantone 
Zürich und Thurgau. Auch bei höhe
ren Auszahlungen positioniert sich 
der Kanton Schaffhausen ver
gleichs  weise gut. Bei einer Kapital
ab findung von 500'000 Franken be
trägt die Steuer neu 26'359 Franken, 
während dies in Zürich 31'098 Fran
ken und im Thurgau 26'300 Franken 
sind. Bei einer Mio. Franken ergeben 
sich Steuern von 52'718 Franken 
(Schaffhausen), 107'003 Franken 
(Zürich) und 52'600 Franken (Thur
gau). 

3. Finanzielle Auswirkungen

a) Auswirkungen für die  
betroffenen Personen

Für den Kanton Schaffhausen be
steht mit der neuen Regelung der 
Be steuerung zu einem Viertel im in
terkantonalen Vergleich weiterhin 
ei ne attraktive Besteuerung der Ka
pi talabfindungen. Für die Steuer

pflich tigen resultiert durch die vorge
schlagene Anpassung eine ver
gleichsweise geringe Mehrbelas
tung.

Insgesamt wurden im Jahr 2015 bei 
1'970 Steuerpflichtigen Steuern auf 
eine Kapitalabfindung erhoben. Von 
diesen fallen gut 49 Prozent in das 
Segment der Kapitalabfindung bis 
49'999 Franken. In der Gruppe 
50'000 bis 99'999 Franken sind rund 
25 Prozent dieser Personen zu fin
den. Bei einer Kapitalabfindung von 
25'000 Franken beträgt die Mehrbe
lastung für eine verheiratete Person 
in der Stadt Schaffhausen lediglich 
43 Franken und für Allein stehende 
rund 91 Franken. Bei einer Kapital
abfindung von 75'000 Fran ken fällt 
die Abgabe für Verheiratete 374 
Fran ken und für Ledige 559 Fran ken 
höher aus.

b) Auswirkungen für den Kanton 
und die Gemeinden

Trotz dieser moderaten Erhöhung für 
die Bezüger von Kapitalleistungen 
aus Vorsorge resultiert für den Kan
ton und die Gemeinden ein Mehrer
trag in der Grössenordnung von 
jährlich etwa 0.7 bis 1.0 Mio. Fran
ken, was etwa zwei Drittel eines 
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Steuerfussprozents entspricht. 
Damit leistet diese Massnahme ei
nen spürbaren Beitrag an die Sanie
rung des Kantonshaushalts.

Entlastungsvolumen Kanton und Gemeinden 2018
 

 
Kanton 

(Mio. Fr.) 
Gemeinden  

(Mio. Fr.) 
TOTAL 

(Mio. Fr.) 

Mehreinnahmen 0.9 0.8 1.7 

entspricht 1/3 Steuerfussprozent 1/3 Steuerfussprozent 2/3 Steuerfussprozent 
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Die Diskussion im Kantonsrat verlief 
kontrovers. Die Befürworter stimm
ten der Gesetzesänderung aus un
terschiedlichen Gründen zu. Einer
seits wurden haushaltspolitische 
Argumente ins Feld geführt, ande
rerseits wurde die bevorzugte Be
steuerung von Kapitalleistungen im 
Vergleich zur vollen Besteuerung der 
Renten an sich als ungerecht erach
tet. Zudem wurde kritisiert, dass jun
ge Menschen im Bildungsbereich zu 
wenig gefördert würden, während 
versucht werde, ältere, reiche Per
sonen nach Schaffhausen zu locken. 
Von Seiten der Gegner wurde dage
gen argumentiert, dass die geltende 
Besteuerung der Kapitalleistungen 
die einzige steuerliche Attraktivität 
des Kantons Schaffhausen darstelle 
und dieser bei grossen Beträgen im 
Vergleich zu anderen Kantonen be
reits heute nicht im Spitzenbereich 
liege. Zudem würden auch junge 
Menschen bestraft, die bereits heute 
in die Säule 3a einzahlen würden 
und dadurch später einmal keine 
Sozialleistungen beanspruchen 
müssten.

Der Kantonsrat hat der vorliegenden 
Revision des Gesetzes über die di
rekten Steuern am 11. Januar 2016 
mit einer Mehrheit von 37 : 19 
Stimmen deutlich zugestimmt. 
Regierungsrat und Kantonsrat emp
fehlen Ihnen, sehr geehrte Stimm
bürgerinnen und Stimmbürger, der 
Revision des Steuergesetzes eben
falls zuzustimmen.

Im Namen des Kantonsrats

Der Präsident:
Walter Vogelsanger

Die Sekretärin:
Martina Harder
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Gesetz 16-12
über die direkten Steuern 

Änderung vom 11. Januar 2016 

Der Kantonsrat Schaffhausen 

beschliesst als Gesetz: 

I.
Das Gesetz über die direkten Steuern vom 20. März 2000 wird wie 
folgt geändert: 

Art. 39a Abs. 1 Satz 3 
1 (…) Werden keine solchen Einkäufe vorgenommen, so wird die 
Steuer auf dem Betrag der realisierten stillen Reserven, für den die 
steuerpflichtige Person die Zulässigkeit eines Einkaufs gemäss Art. 
35 Abs. 1 lit. d nachweist, zu einem Viertel des Tarifs nach Art. 38 
berechnet. (…) 

Art. 40 Abs. 2 
2 Die Steuer wird zu einem Viertel des Tarifs nach Art. 38 berechnet. 

II.
1 Dieses Gesetz untersteht dem Referendum.  
2 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Das Gesetz ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kantonale 
Gesetzessammlung aufzunehmen. 

Schaffhausen, 11. Januar 2016 Im Namen des Kantonsrates 
 Der Präsident: 
 Walter Vogelsanger 

 Die Sekretärin: 
 Martina Harder 
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Änderung des Altersbetreuungs- 
und Pflegegesetzes 
(Neuregelung Übergangspflege und Kantonsbeiträge 
Pflegekosten)

Als wesentliches Element des Ent
las tungsprogramms EP2014 hat der 
Regierungsrat beschlossen, den 
Leistungsauftrag der Spitäler Schaff
hausen im Bereich der Langzeitpfle
ge soweit zu reduzieren, dass der 
Be triebsstandort Pflegezentrum per 
Ende 2016 aufgegeben werden 
kann. Dieser Schritt drängte sich 
auf, weil die Betreuung von pflege
bedürftigen Betagten in den letzten 
Jahren immer umfassender von den 
Alterspflegeheimen der Gemeinden 
übernommen wurde und die Auslas
tung des Pflegezentrums deshalb 
zu nehmend geringer wurde.

Gemäss Altersbetreuungs und Pfle
gegesetz liegt die Verantwortung für 
die Pflege von Betagten grundsätz
lich bei den Gemeinden. Der Kanton 
ist nur zuständig für die befristete 
Übergangspflege nach Spitalbe
hand lungen und für die Langzeitpfle
ge von Personen, die aufgrund der 
Art und Schwere des Unterstüt
zungs  be darfs in anderen Institutio
nen nicht angemessen betreut wer
den können. Zudem hat er für die 
Langzeitbetreuung von psychisch 
kranken und behinderten Personen 
zu sorgen.

Die genannten Aufgaben sollen auch 
künftig in der Verantwortung des 
Kan tons verbleiben. Als Teilersatz 
für die wegfallenden Kapazitäten im 
Pflegezentrum werden im Kantons
spital zwei Stationen mit insgesamt 
35 Betten für die Übergangspflege 
und die besonders komplexe Lang
zeitpflege eingerichtet. Gegenüber 
der bisherigen Situation im Pfle ge
zentrum erfolgt eine Kapazitäts re
duktion um rund 25 Betten. In dieser 
veränderten Situation ist es nötig, 
dass Personen, deren Pflege keine 
besonderen Anforderungen stellt, 
früher als bisher in die Altersheime 
der Gemeinden überwiesen oder zur 
Spitexgestützten Betreuung nach 
Hause entlassen werden können. 

Mit der vorgelegten Teilrevision des 
Altersbetreuungs und Pflegegeset
zes sollen dazu die formellen Vor
aussetzungen und die nötigen finan
ziellen Anreize geschaffen werden. 
Insbesondere werden die Sonderbe
stimmungen für die Übergangspfle
ge, die in der ersten Phase nach ei
nem Spitalaufenthalt eine finanzielle 
Entlastung der Gemeinden und der 
Patienten bewirkt, von bisher 60 Ta
gen auf 14 Tage verkürzt. Die Geset

In Kürze
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zesänderung bewirkt eine Netto
Ent  lastung des Kantons um rund 
300'000 Franken pro Jahr.

In der Schlussabstimmung hat der 
Kantonsrat am 11. Januar 2016 der 
bereinigten Gesetzvorlage mit 39 : 
12 Stimmen zugestimmt. Regie
rungs rat und Kantonsrat empfehlen 
Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerin
nen und Stimmbürger, der Revision 
des Altersbetreuungs und Pflege
gesetzes zuzustimmen.
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1. Ausgangslage

a) Betreuung von Pflegepatienten 
in Heimen und Spitälern

Gemäss Altersbetreuungs und Pfle
gegesetz liegt die Verantwortung für 
die Langzeitpflege von Betagten 
grundsätzlich bei den Gemeinden. 
Der Kanton ist im Pflegebereich nur 
für die folgenden speziellen Aufga
ben zuständig: 
•	 befristete Akut und Übergangs

pflege nach Spitalbehandlungen;
•	 Langzeitpflege von Personen, die 

aufgrund der Art und Schwere 
des Unterstützungsbedarfs in 
anderen Institutionen nicht ange
messen betreut werden können;

•	 Langzeitbetreuung von psychisch 
kranken und behinderten Perso
nen.

Im Kanton bestehen 16 öffentliche 
und private Altersheime mit Leis
tungs aufträgen der Gemeinden. Die 
Gesamtkapazität der Heime ist mit 
rund 1'200 Plätzen seit mehr als 
20 Jahren weitgehend konstant. Die 
Art der Belegung hat sich allerdings 
stark gewandelt. Ursprünglich waren 
die Heime mehrheitlich auf Pensio
näre mit geringem Pflegebedarf aus
gerichtet. Im Lauf der Jahre haben 
sie sich nun aber zu eigentlichen 

Pflegeheimen entwickelt. Mehr als 
die Hälfte der Heimbewohner hat 
heute einen ausgewiesenen Pflege
bedarf von über einer Stunde pro 
Tag (Pflegestufe 4 und höher).

Auf der anderen Seite hat sich das 
Pflegzentrum der Spitäler, das in 
den 1990erJahren noch mit einer 
Kapazität von rund 140 Betten be
trieben wurde, zunehmend auf seine 
Kernaufgaben im Sinn der genann
ten Gesetzesvorgaben konzentriert. 
Insbesondere ist die Bedeutung der 
befristeten Übergangspflege nach 
Spitalbehandlungen kontinuierlich 
gestiegen. Die Zahl der Ein und 
Austritte hat innert 20 Jahren von 
gut 200 auf über 300 pro Jahr zuge
nommen. Die Bettenkapazität wurde 
gleichzeitig auf knapp die Hälfte des 
früheren Bestandes reduziert.

Die Beanspruchung der kommuna
len und privaten Heime durch Be
woh ner mit geringem Pflegebedarf 
wird in den nächsten Jahren noch 
weiter abnehmen. Die Heime wer
den somit in der Lage sein, zusätzli
che Personen mit höherem Pflege
bedarf aufzunehmen. Vor diesem 
Hintergrund hat der Regierungsrat 
im Sommer 2014 beschlossen, den 
Leistungsauftrag der Spitäler im 
Pflegebereich soweit einzugrenzen, 
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dass das Pflegezentrum als separa
ter Betriebsstandort der Spitäler per 
Ende 2016 geschlossen werden 
kann.

b) Pflegefinanzierung im Kanton 
Schaffhausen

In den meisten Kantonen ist die be
darfsgerechte Finanzierung der Al
ters heime und SpitexOrganisatio
nen alleinige Aufgabe der Gemein
den. In Schaffhausen trägt der Kan
ton dagegen noch relativ stark zur 
Mitfinanzierung der Alterspflege bei. 
Insbesondere beteiligt er sich gene
rell zu 50 Prozent an den anrechen
baren Aufwendungen der Gemein
den im Spitex und Heimbereich. 
Insgesamt hat der Kanton 2015 im 
Pflegebereich die folgenden Beträge 
ausgezahlt:
•	 10.8 Mio. Franken an die Gemein

den für deren Aufwendungen im 
Spitex und Heimbereich;

•	 5.0 Mio. Franken an die Pflege
kos ten in den Langzeitabteilungen 
der Spitäler (ohne Berücksichti
gung der zusätzlichen Beiträge an 
die Gebäudenutzungskosten);

•	 rund 9.6 Mio. Franken als indirek
te Beiträge an die Betreuungs
kos ten von Altersheimbewohnern 
über die Ergänzungsleistungen 
zur AHV.

Die kumulierte Belastung des Kan
tons in den drei genannten Berei
chen lag 2015 somit bei rund 
25.4 Mio. Franken. Aufgrund der 
Zunahme der betagten Bevölkerung 
und des entsprechend steigenden 
Pflegebedarfs wird in der näheren 
Zukunft mit einer weiteren Belas
tungszunahme um mindestens eine 
Mio. Franken pro Jahr gerechnet. 

2. Ziele der Gesetzesrevision

Die gesetzlichen Kernaufgaben des 
Kantons in der Übergangspflege und 
in der komplexen Langzeitpflege 
sol len auch nach der Schliessung 
des Pflegezentrums von den Spitä
lern Schaffhausen erfüllt werden. Zu 
diesem Zweck werden im Kantons
spi tal zwei Stationen mit insgesamt 
35 Bet ten neu eingerichtet. Gegen
über der bisherigen Situation im 
Pfle  gezentrum erfolgt damit eine 
Kapazitätsreduktion um rund 
25 Betten. 

Nach der Schliessung des Pflege
zentrums muss sichergestellt wer
den, dass die neu geschaffenen 
Pflegestationen im Kantonsspital 
gezielt für die genannten gesetzli
chen Kernaufgaben genutzt werden 
können. Die künftig verfügbare Ka
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pa zität von 35 Betten ist dafür genü
gend. Daneben wird es aber nicht 
mehr im gleichen Ausmass wie bis
her möglich sein, zusätzlich noch als 
Warteraum für Personen zu dienen, 
deren Pflege in der gesetzlichen 
Zuständigkeit der Gemeinden liegt. 
Personen, deren Pflege keine au
sserordentlichen Anforderungen 
stellt, müssen früher als bisher in die 
Altersheime der Gemeinden über
wiesen oder zur Spitexgestützten 
Betreuung nach Hause entlassen 
werden können. 

Mit der vorgelegten Teilrevision des 
Altersbetreuungs und Pflegegeset
zes sollen dazu die nötigen finanziel
len Anreize geschaffen werden. Ins
besondere sollen die Gemeinden bei 
Patienten in ihrem Zuständigkeitsbe
reich, die auf einer Langzeitstation 
der Spitäler betreut werden, stärker 
als bisher zur Finanzierung beigezo
gen werden. Zudem ist vorgesehen, 
die besonderen Finanzierungsregeln 
für die Übergangspflege, die bisher 
für 60 Tage galten, auf den bundes
rechtlichen Normalwert von 14 Ta
gen zu reduzieren.

3. Die Neuregelungen im 
Einzelnen

a) Präzisierung der Zuständigkeiten 
von Kanton und Gemeinden

In Art. 1 wird klargestellt, dass sich 
die Regelungen des Altersbetreu
ungs und Pflegegesetzes im statio
nären Bereich ausschliesslich auf 
Leistungen beziehen, die von Hei
men und Pflegeeinrichtungen ge
mäss Bundesgesetz über die Kran
kenversicherung (KVG) erbracht 
werden. Damit wird eine einwand
freie Abgrenzung gegenüber den 
Heimen für Menschen mit Behin
derung und den Einrichtungen der 
Sozialhilfe erreicht, die dem Gesetz 
über die öffentliche Sozialhilfe und 
sozialen Einrichtungen (SHEG) un
terstehen. Zudem bleiben auch die 
im Spitalgesetz geregelten Leistun
gen ausgeklammert.

Zur weiteren Präzisierung wird in 
Art. 2 festgehalten, dass die statio
näre Pflege von Menschen mit Be
hin derung vor Erreichen des AHV
Alters generell in die Zuständigkeit 
des Kantons fällt. Die Regelung gilt 
unabhängig vom Aufenthaltsort und 
somit auch für Behinderte, die in ei
nem Altersheim der Gemeinden be
treut werden. Im Weiteren bleibt die 
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Zuständigkeit des Kantons beste
hen, wenn eine Person mit Behinde
rung nach Erreichen des AHVRen
ten alters weiterhin in der ange
stammten Einrichtung für Behinderte 
betreut wird.

b) Flexiblere Finanzierungsregeln 
für Heime und SpitexDienste

Gemäss bisherigem Gesetz (Art. 10 
Abs. 3) müssen die Gemeindebeiträ
ge bei SpitexOrganisationen mit 
kommunalen Leistungsaufträgen 
mindestens 40 Prozent der anre
chenbaren Personalkosten decken. 
Bei den Gemeindebeiträgen im 
Heim bereich haben sich die Ge
mein den an die vom Regierungsrat 
ermittelten Mindestrichtwerte zu hal
ten (Art. 10b Abs. 4). Mit der vorlie
genden Gesetzesrevision werden die 
Vorgaben für die Gemeinden in bei
den Bereichen gelockert. 
•	 Im Spitexbereich wird auf die 

kan tonale Festlegung eines Min
destSubventionssatzes vollstän
dig verzichtet. Damit wird insbe
sondere der Spielraum der Ge
meinden erhöht, bei den Haus
hilfeleistungen einen höheren 
Kos tendeckungsgrad anzustre
ben. Für die ambulante Kranken
pflege, bei der die Beiträge der 
Krankenkassen und der Patienten 

bundesrechtlich geregelt sind, 
ändert sich dadurch nichts.

•	 Im Heimbereich wird für Betriebe 
mit ausserordentlich tiefen Kosten 
die Möglichkeit geschaffen, die 
Gemeindebeiträge unter die vom 
Regierungsrat festgelegten Richt
werte zu senken. Die Möglichkeit 
darf allerdings nur genutzt wer
den, wenn die bundesrechtlichen 
Vorgaben zur maximalen Patien
tenbeteiligung an den Pflegekos
ten eingehalten werden. Zur 
Sicherstellung einer korrekten 
Umsetzung ist eine Bewilli gungs
pflicht durch den Kanton vorgese
hen.

c) Beschränkung der Sonder
regelung für Übergangspflege  
auf 14 Tage

Gemäss bisherigem Recht gelten im 
Pflegezentrum für die Übergangs
pflege in den ersten 60 Tagen nach 
einem Spitalaufenthalt spezielle 
Finanzierungsregeln mit den folgen
den Besonderheiten:
•	 Zu Lasten der Patientinnen und 

Patienten werden die Hotellerie 
und Pflegeleistungen nach den 
ordentlichen Tarifen verrechnet 
(aktuell 135 Franken pro Tag bis 
Pflegestufe 4 bzw. 155 Franken 
pro Tag bei höherem Pflege
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bedarf). Auf die bei Langzeitpa
tien ten zusätzlich anfallenden 
Pflegekostenbeiträge (Fr. 21.60 
pro Tag gemäss bundesrechtli
chen Vorgaben) wird dagegen 
verzichtet.

•	 Die über die Krankenkassen und 
Patientenbeiträge hinausgehen
den Pflegekosten werden vollum
fänglich vom Kanton getragen. 
Gegenüber den Gemeinden wird 
keine Kostenbeteiligung in Rech
nung gestellt.

Neu ist nun vorgesehen, die genann
ten Sonderregelungen nur noch be
schränkt für die ersten 14 Tage an
zuwenden. Ab dem 15. Tag werden 
damit die Patienten und die Gemein
den nach den bei Langzeitpatienten 
geltenden Regeln zur Finanzierung 
beigezogen. Damit wird die vom 
Bund im Rahmen des KVG (Art. 25a 
Abs. 2) festgelegte Frist ins kantona
le Recht übernommen. 

d) Neuregelung der Gemeinde
beiträge an die Langzeitpflege  
in den Spitälern

Bei Alterspatienten, die im Pflege
zent rum der Spitäler Schaffhausen 
betreut werden, weil kein geeigneter 
Platz in einem eigenen Heim bezie
hungsweise Vertragsheim der Ge

meinde verfügbar ist, müssen die 
Gemeinden derzeit Kostenbeiträge 
in der Höhe von 120 Prozent der für 
die normalen Altersheime geltenden 
Richtwerte zahlen. Der Aufschlag 
von 20 Prozent entspricht durch
schnittlich rund 10 Franken pro 
Pflegetag.

Aufgrund der besonderen Anforde
run gen, die die Pflegestationen der 
Spitäler erfüllen müssen, sind die 
Betriebskosten hier deutlich höher 
als in den Alterspflegeheimen der 
Gemeinden. Die Zuschläge, die bis
her zu Lasten der Gemeinden ver
rechnet wurden, genügen nicht, um 
die effektiven Mehrkosten zu de
cken. Die verbleibende Differenz 
musste bisher vom Kanton finanziert 
werden.

Mit der neuen Gesetzesregelung 
sollen die Gemeinden bei Patienten, 
für die sie zuständig sind, in Zukunft 
die vollen Zusatzkosten überneh
men, soweit der für die höchste 
Pfle gestufe in den kommunalen 
Heimen festgelegte Richtwert nicht 
überschritten wird. Aufgrund der ak
tuellen Ansätze werden die Gemein
debeiträge damit um durchschnitt
lich rund 20 Franken auf 30 Franken 
pro Pflegetag steigen. Damit wird 
ein grösserer Anreiz geschaffen, die 
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in der Zuständigkeit der Gemeinden 
liegenden Pflegepatienten möglichst 
frühzeitig in ein eigenes Heim zu 
ver legen und die im Spital verfügba
ren Plätze wieder für neue Über
gangs pflegepatienten frei zu ma
chen.

4.  Finanzielle Auswirkungen

a) Mehrkosten zulasten der 
Patienten

Die Verkürzung der besonderen 
Finanzierungsregeln für die Über
gangspflege auf 14 Tage führt bei 
den betroffenen Patientinnen und 
Patienten zu einer Zusatzbelastung 
in der Höhe von Fr. 21.60 pro Tag. 
Die durchschnittliche Verweildauer 
von Übergangspflegepatienten liegt 
erfahrungsgemäss bei rund 30 Ta
gen. Somit entstehen für die betrof
fenen Patienten mittlere Zusatz kos
ten von rund 350 Franken pro Auf
enthalt. Die maximalen möglichen 
Zusatzkosten bei einer Aufent halts
dauer von 60 Tagen liegen bei Fr. 
993.60.

b) Mehrkosten zulasten der 
Gemeinden

Für die Gemeinden ergeben sich aus 
den neuen Beitragsregeln erhöhte 
Beitragspflichten zugunsten der 
Spitäler Schaffhausen in der Grös
senordnung von 200'000 Franken 
pro Jahr. Die Beiträge gehören zu 
den anrechenbaren Aufwendungen 
im Pflegebereich, die den Gemein
den vom Kanton im Folgejahr zu 
50 Prozent erstattet werden. Netto 
verbleibt für die Gemeinden somit 
eine Zusatzbelastung von rund 
100'000 Franken pro Jahr.

c) Entlastung des Kantons

Die dargelegten Kostenverlagerun
gen zulasten der Gemeinden und 
der Patienten im Bereich der Über
gangspflege bewirken auf Seiten 
des Kantons eine kalkulatorische 
Entlastung in der Grössenordnung 
von knapp 200'000 Franken pro 
Jahr. Zudem können aufgrund eines 
verstärkten Einbezugs der Kranken
versicherer zur Mitfinanzierung von 
Pflegeleistungen in Heimen für 
Behinderte noch weitere Entlastun
gen des Kantons im Ausmass von 
gut 100'000 Franken erwartet wer
den. Unter dem Strich resultiert im 

Zur Sache
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Pflegebereich damit eine kumulierte 
Entlastung des Kantons um rund 
0.3 Mio. Franken pro Jahr.

Bei der Bewertung des Betrags ist 
zu berücksichtigen, dass diese rela
tiv bescheidene Kostenverlagerung 
nicht das zentrale Ziel der Gesetzes
revision darstellt. Die Bedeutung der 
Vorlage liegt vielmehr darin, die fi
nanziellen Steuerungsanreize an den 
Schnittstellen zwischen dem Kanton 
und den Gemeinden gezielt auf die 
neuen Gegebenheiten und Bedürf
nisse nach der Schliessung des 
Pflegezentrums abzustimmen.

Die Schliessung des Betriebsstand
orts Pflegezentrum ermöglicht nach 
den Kalkulationen der Vorlage 
EP2014 eine nachhaltige Entlastung 
des Kantonshaushalts um 2.6 Mio. 
Franken pro Jahr. Die Einsparung 
ergibt sich im Wesentlichen aus dem 
Wegfall der grossen Fixkosten, die 
mit dem Betrieb und dem Unterhalt 
des nur noch spärlichen genutzten 
Gebäudekomplexes verbunden wa
ren. Die Revision des Altersbe treu
ungs und Pflegegesetzes dient dem 
Ziel, diese grosse Umstellung mit 
moderaten Anpassungen der for
mellen Rahmenbedingungen optimal 
abzusichern.
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Bei den Beratungen im Kantonsrat 
zur Revision des Altersbetreuungs 
und Pflegegesetzes wurde vor allem 
ein Vorschlag in der ursprünglichen 
Vorlage des Regierungsrats, der zu 
einer Begrenzung der Kantons bei
träge an die Gemeinden im Heimbe
reich geführt hätte, intensiv disku
tiert. Die entsprechende Änderung 
wurde schliesslich aus der Vorlage 
gestrichen, weil die mittel und län
gerfristigen Konsequenzen für die 
Gemeinden nicht klar genug ab
schätzbar waren.

Als zweiter Punkt war die Befristung 
der finanziellen Sonderregelung für 
die Übergangspflege nach Spitalbe
handlungen auf 14 Tage relativ stark 
umstritten. Eine relativ starke Min
der heit des Kantonsrats wollte die 
Frist von bisher 60 Tagen lediglich 
auf 30 Tage senken. Der Minder
heits antrag hätte zu Minderbelastun
gen der Gemeinden und der Patien
ten um je rund 50'000 Franken pro 
Jahr geführt und die finanzielle Ent
lastungswirkung der Vorlage für den 
Kanton von rund 200'000 Franken 
auf 100'000 Franken pro Jahr hal
biert. Der entsprechende Antrag 

wurde vom Kantonsrat mit 29 : 25 
Stimmen abgelehnt.

Die übrigen Änderungen des Geset
zes fanden im Rat grossmehrheitli
che Zustimmung. Insbesondere fand 
das Ziel, die Anreize für die Gemein
den für eine frühere Übernahme von 
Pflegepatienten aus den Spitälern zu 
stärken, breite Unterstützung. Die 
resultierende finanzielle Mehrbelas
tung der Gemeinden wurde als mo
derat und vertretbar bewertet.

In der Schlussabstimmung hat der 
Kantonsrat am 11. Januar 2016 der 
bereinigten Gesetzvorlage mit 39 : 
12 Stimmen zugestimmt. Regie
rungs rat und Kantonsrat empfehlen 
Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerin
nen und Stimmbürger, der Revision 
des Altersbetreuungs und Pflege
gesetzes zuzustimmen.

Im Namen des Kantonsrats

Der Präsident:
Walter Vogelsanger

Die Sekretärin:
Martina Harder
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Altersbetreuungs- 16-14
und Pflegegesetz (AbPG) 

Änderung vom 11. Januar 2016 

Der Kantonsrat Schaffhausen 

beschliesst als Gesetz: 

I.
Das Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (AbPG) vom 2. Juli 2007 
wird wie folgt geändert: 

Art. 1 
Dieses Gesetz regelt - in Ergänzung zum Gesundheitsgesetz, zum 
Spitalgesetz und zum Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe und so-
ziale Einrichtungen - die Aufgaben und Zuständigkeiten von Kanton 
und Gemeinden sowie die Zulassung von Leistungserbringern  in 
den folgenden Bereichen: 
a) Betreuung von pflegebedürftigen Personen in Heimen und an-

deren Pflegeeinrichtungen gemäss Art. 39 Abs. 3 des Bundes-
gesetzes über die Krankenversicherung (KVG); 

b) Hilfe und Pflege zu Hause (Spitex-Dienste); 
c) Beratung von pflegebedürftigen Personen und ihren Angehöri-

gen.

Art. 2 Abs. 3 
3 Er sorgt im Rahmen seiner Spitäler oder durch Beizug anderer 
Leistungserbringer für bedarfsgerechte Angebote in den folgenden 
Bereichen: 
a) befristete stationäre Akut- und Übergangspflege nach Spitalbe-

handlungen; 
b) stationäre Pflege von Personen, die aufgrund der Art und 

Schwere des Unterstützungsbedarfs (fachliche Anforderungen, 
medizinische Infrastruktur) in anderen Institutionen nicht ange-
messen betreut werden können; 

c) stationäre Pflege von Menschen mit Behinderung, inkl. weiter-
führende Pflege in der angestammten Einrichtung nach Errei-
chen des AHV-Rentenalters, so lange ein Übertritt in ein Heim 
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für Betagte aus medizinischen und / oder sozialen Gründen nicht 
möglich ist; 

d) Beratung von Heimen und Organisationen der Hilfe und Pflege 
zu Hause in speziellen Belangen der Pflege, insbesondere der 
Palliativpflege, der Psychiatriepflege und der Demenzbetreuung. 

Art. 10 Marginalie und Abs. 3 
3 Aufgehoben 

Art. 10b Abs. 3, 5 und 6 
3 Bei Organisationen der ambulanten Pflege mit kommunalen Leis-
tungsaufträgen wird die Restfinanzierung durch die auftraggeben-
den Gemeinden geregelt und sichergestellt. 
5 Bei Heimen mit höheren Kosten ist die Finanzierungslücke durch 
Zusatzbeiträge der auftraggebenden Gemeinden zu schliessen. Die 
Vertrags- bzw. Trägergemeinden regeln die Einzelheiten. 
6 Bei Heimen mit tieferen Kosten können die Vertrags- bzw. Träger-
gemeinden mit Genehmigung des zuständigen Departementes tie-
fere Beiträge festlegen. Der Regierungsrat regelt die maximal zuläs-
sigen Abzüge gegenüber den Richtwerten gemäss Abs. 4. 

Art. 10d Abs. 2 und 3 
2 Der Eintritt in ein Heim mit Leistungsauftrag der bisherigen Wohn-
gemeinde begründet keinen Wohnsitzwechsel im Sinne dieses Ge-
setzes. 
3 Beim Eintritt einer Person mit ausgewiesenem stationärem Pflege-
bedarf in ein innerkantonales Heim ohne Leistungsauftrag der bis-
herigen Wohngemeinde bleibt die bisherige Wohngemeinde im Rah-
men der Bestimmungen von Art. 10e ungeachtet eines allfälligen 
Wohnsitzwechsels zahlungspflichtig. 

Art. 11 
1 In den Spitälern Schaffhausen übernimmt der Kanton die nicht an-
derweitig gedeckten Kosten der folgenden Leistungsbereiche: 
a) stationäre Akut- und Übergangspflege im Sinne von Art. 25a 

Abs. 3 KVG bis zum14. Aufenthaltstag; 
b) Pflege von Menschen mit Behinderung im Sinne von Art. 2 

Abs. 3 lit. c dieses Gesetzes. 
2 Bei anderen Pflegepatientinnen und -patienten der Spitäler Schaff-
hausen beteiligen sich die Gemeinden nach den Grundsätzen von 
Art. 10e an den Kosten.  

Zuständigkeit 
von Kanton und 
Gemeinden 

Beschluss des Kantonsrats
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3 Die Gemeindebeiträge sind in jedem Falle begrenzt auf den für die 
Pflegestufe 12 geltenden Richtwert gemäss Art. 10b Abs. 4. Allfäl-
lige überschiessende Kosten werden vom Kanton finanziert. 

II.
1 Dieses Gesetz untersteht dem Referendum.  
2 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Das Gesetz ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kantonale 
Gesetzessammlung aufzunehmen. 

Schaffhausen, 11. Januar 2016 Im Namen des Kantonsrates 
 Der Präsident: 
 Walter Vogelsanger 

 Die Sekretärin: 
 Martina Harder 
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Änderung des Schulgesetzes 
(Kostenpflicht der Freifächer an der Kantonsschule)

Bisher wurden sämtliche Freifächer 
an der Kantonsschule Schaffhausen 
kostenlos angeboten. Mit der Ände
rung des Schulgesetzes wird die 
Möglichkeit geschaffen, für den Be
such von schulischen Freifachange
bo ten ausserhalb der Dauer der 
Schulpflicht Gebühren zu erheben.

Das neue Konzept der Kostenbeteili
gung sieht vor, das erste Freifach 
weiterhin kostenlos anzubieten. Der 
gleichzeitige Besuch eines zweiten 
Freifachs soll 100 Franken pro 
Schul  jahr kosten, der gleichzeitige 
Besuch von drei Freifächern 200 
Franken pro Schuljahr, der gleichzei
tige Besuch von vier Freifächern 300 
Franken pro Schuljahr und so weiter. 
Von dieser Kostenpflicht ausgenom
men sind Fächer, die auch an ande
ren Schulen im Kanton Schaffhau
sen angeboten werden, sowie Frei
fächer mit besonderer Bedeutung im 
Zusammenhang mit dem obligatori
schen Angebot respektive für wei
terführende Schulen (zum Beispiel 
Englisch im Ausbildungsprofil Spra
chen). Stets kostenpflichtig werden 
dagegen neu Freifächer sein, die 
über das Grundangebot hinausge
hen und privat organisiert werden 
können (internationale Sprachzertifi
ka te, Instrument). Diese Details wer
den in den ausführenden Bestim

mun gen zum Schulgesetz geregelt 
werden.

Die Gesetzesänderung ermöglicht 
es, das breite Freifachangebot bei
zubehalten. Indem die Schülerinnen 
und Schüler jedoch angehalten wer
den, ihre Freifächer bewusster zu 
wählen, wird die Planungssicherheit 
verbessert und es sind weniger 
Lehraufträ ge zu erteilen. Pro Jahr 
können dadurch Entlastungen im 
Umfang von 290'000 Franken für 
den Kanton erzielt werden. 

Der Kantonsrat hat der vorliegenden 
Revision des Gesetzes über das 
Schulgesetz am 11. Januar 2016 mit 
einer Mehrheit von 31 : 24 Stimmen 
zugestimmt. Regierungsrat und 
Kantonsrat empfehlen Ihnen, sehr 
geehrte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, der Revision des 
Schulgesetzes ebenfalls zuzustim
men.
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1. Möglichkeit der Gebühren-
erhebung für Freifächer

Heute ist das gesamte Freifach an
ge bot an der Kantonsschule Schaff
hausen (Maturitätsschule und Fach
mittelschule) kostenlos. Mit der Än
derung des Schulgesetzes wird die 
Möglichkeit geschaffen, für den Be
such von schulischen Freifachange
bo ten ausserhalb der Dauer der 
Schulpflicht Gebühren zu erheben. 
Die Details werden in den ausfüh
renden Bestimmungen zum Schul
gesetz geregelt werden.

Die Schülerinnen und Schüler der 
Kantonsschule Schaffhausen sollen 
weiterhin ein breites Freifachangebot 
erhalten. Nicht alle Freifächer, die 
an geboten werden, haben aber den
selben Stellenwert. Bei Freifächern, 
deren Besuch privat organisiert wer
den kann und die damit eine spezi
elle Dienstleistung der Kantonsschu
le Schaffhausen darstellen, rechtfer
tigt sich eine Kostenbeteiligung. Zu
dem sollen die Schülerinnen und 
Schüler angehalten werden, ihre 
Freifächer etwas bewusster zu wäh
len, wenn es darum geht, mehrere 
Freifächer zu belegen. 

2. Differenziertes Kosten beteili-
gungs konzept für Freifächer

Gestützt auf das neue Schulgesetz 
wird ein differenziertes Konzept ei
ner Kostenbeteiligung für Freifächer 
ergehen. Dieses unterscheidet drei 
Arten von Freifächern: 
•	 Freifächer, die auch an anderen 

Schulen im Kanton Schaffhausen 
angeboten werden, und Freifä
cher mit besonderer Bedeutung 
im Zusammenhang mit dem obli
gatorischen Angebot beziehungs
weise für weiterführende Schulen 
bleiben weiterhin kostenlos. Es 
handelt sich dabei um Fächer wie 
Jugendorchester Schaffhausen, 
Informatik, Englisch im Ausbil
dungs profil Sprachen oder im 
vierten Schuljahr um die studien
vorbereitenden Freifächer Päda
gogik/Psychologie, Biologie, Che
mie, Physik, Geografie, Kleines 
Latinum sowie an der Fachmittel
schule das Freifach Vorbereitung 
auf internationale Sprachzertifika
te.

•	 Der Besuch des ersten normal 
kostenpflichtigen Freifachs bleibt 
weiterhin kostenlos. Nur sofern 
mehrere solche normal kosten
pflichtige Freifächer belegt wer
den, wird eine Kostenbeteiligung 
in Höhe von 100 Franken pro Jahr 
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für jedes zusätzlich besuchte kos
tenpflichtige Freifach erhoben. Zu 
dieser Gruppe gehören Freifächer 
wie Italienisch, Spanisch, Latein 
in der vierten Klasse, Religion/
Dia log der Kulturen, Kommunika
tion und Medien, Kammerchor 
(ausser in Verbindung mit dem 
Schwerpunktfach Musik und 
Instrument), Instrumentalensemb
les, Theater oder Technisches 
Gestalten.

•	 Freifächer, die auch von anderen 
privaten oder öffentlichen Insti tu
tionen angeboten werden und 
nicht zwingend sind für die Stu
dien vorbereitung, sind immer 
kostenpflichtig. Betroffen sind die 
Freifächer Vorbereitung auf inter
nationale Sprachzertifikate in der 
Maturitätsschule (200 Franken 
pro Schuljahr) und Instrument 
(500 Franken pro Schuljahr).

3. Finanzielle Auswirkung

Die insgesamt anfallenden Kosten 
für die Schülerinnen und Schüler der 
Kantonsschule Schaffhausen wer
den gemäss dem vorgesehenen dif
ferenzierten Kostenbeteiligungskon
zept von der Art und der Anzahl der 
gewählten Freifächer abhängen. 

Der Kanton erwartet durch die Kos
tenbeteiligung Entlastungen im Um
fang von 290'000 Franken pro Jahr. 
Indem die Schülerinnen und Schüler 
angehalten werden, ihre Freifächer 
bewusster zu wählen, wird die Pla
nungssicherheit verbessert und es 
sind weniger Lehraufträge zu ertei
len.

Zur Sache
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Die Diskussion im Kantonsrat verlief 
kontrovers. Die Befürworter stimm
ten der Gesetzesänderung aus 
haus haltspolitischen Überlegungen 
zu. Es wurde darauf hingewiesen, 
dass auch weiterhin kostenlose 
Freifächer angeboten würden und 
bei den kostenpflichtigen Freifä
chern das erste ebenfalls kostenlos 
besucht werden könne. Der Beitrag 
von 100 Franken für den Besuch ei
nes weiteren kostenpflichtigen Frei
fachs sei zudem moderat. Von Sei
ten der Gegner wurde vorgebracht, 
dass die Gesetzesänderung zu einer 
Beschränkung der Freifächer führe 
und die Chancengleichheit bein
trächtig werde. Zudem wurde kriti
siert, dass mit dieser Massnahme 
darauf abgezielt werde, Freifach
besuche abzubauen.

Der Kantonsrat hat der vorliegenden 
Revision des Gesetzes über das 
Schulgesetz am 11. Januar 2016 mit 
einer Mehrheit von 31 : 24 Stimmen 
zugestimmt. Regierungsrat und 
Kantonsrat empfehlen Ihnen, sehr 
geehrte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, der Revision des 
Schulgesetzes ebenfalls zuzustim
men.

Im Namen des Kantonsrats

Der Präsident:
Walter Vogelsanger

Die Sekretärin:
Martina Harder
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Schulgesetz 16-13

Änderung vom 11. Januar 2016 

Der Kantonsrat Schaffhausen 

beschliesst als Gesetz: 

I.
Das Schulgesetz vom 27. April 1981 wird wie folgt geändert: 

Art. 10 Abs. 1 und 5 
1 Der Unterricht an den öffentlichen Schulen ist vorbehältlich von 
Abs. 4 und 5 unentgeltlich: 
a) während der Dauer der Schulpflicht für Schüler mit tatsächlichem 

Aufenthalt im Kanton, 
b) ausserhalb der Dauer der Schulpflicht für Schüler, deren Eltern 

oder Erziehungsberechtigte im Kanton wohnhaft sind. 
5 Für den Besuch von schulischen Freifachangeboten ausserhalb 
der Dauer der Schulpflicht können Gebühren erhoben werden.

II.
1 Dieses Gesetz untersteht dem Referendum.  
2 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Das Gesetz ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kantonale 
Gesetzessammlung aufzunehmen. 

Schaffhausen, 11. Januar 2016 Im Namen des Kantonsrates 
 Der Präsident: 
 Walter Vogelsanger 

 Die Sekretärin: 
 Martina Harder 


